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1. SlIbjektive Rechte Imd öffentliche Kontrolle 

Das Bundesverfassungsgericht wird demnächst darüber zu entscheiden haben. ob 
und in welchem Umfang die Verfassung den Schutz der Bürger vor dem Verfas­
sungsschutz gebietet. Das klingt wie eine kabarertistische Pointe. ist aber keine. 
Allenfalls handelt es sich um eine unfreiwillige Parodie auf die juristische Venas­
sungssemantik. die auf diesem Feld. wie Friedhelm Haase' treffend bemerkt hat, 
allerlei Punelbäume schlägt; Geheimdienste arbeiten, wie der Name besagt. geheim. 
Daß sie dies tun und daß ihr gesammeltes Wissen. welches im Fachjargon zu fraglos 
gültigen ~Erkenncni.ssen« aufgewertet wird, geheim gehahen werden muß. liegt im 
"öffentlichen" Interesse. Diesem »öffendichen Geheimhaltungsinteresse«' setzen 
die Bürger, die Auskunft darüber begehren, was über sie heimlich gesammelt und 
gespeichert ist, ihr Privatinteresse an Wahrung ihrer personalen Integrität und 
Selbsrbestimmung enrgegcn; Mit dem Ziel einer öffentlichen Kormolle. 

Daß Privatinreressen auf Öffentlichkeit, öffentliche Interessen hingegen auf deren 
Verhinderung zielen, ist nur scheinbar paradox und erst recht kein novum). Es ist 
die typische Form, in der in modemen Privatrechtsgesellschaften der politische 
Konflikt zwischen Staat und GeseUschaft über die wechselseitigen Konrrollbefug­
Ilisse juristisch ausgetragen wird. [m ausgehenden J 8. und während des 19. Jh. 
bildete die ~private« Basis dieses Konflikts das bürgerliche Eigentum und seine 
darauf funktional bezogenen öffendichen KOl1nexfreiheiten der Vertrags-, Markt­
und Informationsfreiheit, die sich politisch in der forderung nach demokratischer 
Konstitution und Kontrolle der Staatsgewalt insgesamt konkretisierte. In Deutsch­
land blieb dieser Prozeß bekanntlich auf halbem Weg stecken und grub sich 
»Ersatzkanäle« : Das Rechtsstaatsprinzip mit den beiden tragenden Saulen der 
Rechtsfärmigkeit staatlichen Handelns und der Garantie ihrer Kontrolle in justizieI­
len Verfahren. 
Offenbar vollzieht sich an den AuseinandersetZungen um den Auskunftsanspruch 
von Bürgern gegenüber Staatlichen Sicherheitsbehörden heute eine parallele Ent­
wicklung. D:is subjektive Recht, dessen Schutz geltend gemacht wird. ist allerdings 
diesmal - jedenfalls vordergründig - nicht materieller. sondern ideeller Natur. Es 
geht um die Integrität der Person, ihre Autonomie und Endaltungsfreiheit. die nicht 
durch diffuse Ängste vor staatlichem "Mehrwissen« und allgegenwärtiger. aber 
nicht faßbarer Überwachung und Registrierung blockiert werden sollen. Es geht 
aber auch hier um mehr: Um die Kontrolle von Behörden, die mit ihren gesarnmeJ-

I Da< öUentliche In", .. " .J, GchClml ... .hung$UlIUessC, Biirgcrrcchl' und PoGzc, ,6, 1984, S. so ff. 
1 VG Köln, DVR (Datenve .... beilung und Rech,) '981, S. H9. 
J So .ber F. Ha ... der die, für eon Spe2.ifikum der nach-liberal.n Ä .. h>J!, in da die .Dichoromlc von 

S'-Ul und GcscUschaf, 2.erf.llcn LS[,o<, l.'. 0 • S. )0. 
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ten Informationen auf der Grundlage der modernen Datenverarbeitung historisch 
einmalige Kontrollkapazitäten akkumulieren und damit eine SicherheitSpoJitik be­
treiben können (jedenf;tlls aber: wollen), die sich zunehmend von manifesten 
Gefahrenlagen entfernt und auf Prävention durch Allwissenhe.it" ausgreift. 
Die Form, in der diese Auseinandersetzung ausgetragen wird, ist übrigens wie­
derum sehr von der deutSchen Tradition geprägt: Die parlamentarisch demokrati­
sche Verfassung der Bundesrepublik mißtraut nicht nur allen idencitären Suggestio­
nen von Regierenden und Regierten, sondern auch dem demokratischen Mehrheits­

prinzip und stellt in Art., Abs.3, 19 AbS·4, 20 Abs·3 und 79 Abs.3 GG die 
Scaarsgcwalt gleich mehrfach unbeirrt unter die Kuratel eines umfassenden RechtS­
sta3tsgebots. Dies hat ihr, im Hinblick auf die Rolle des Bundesverfassungsgerichts! 
und die ausgeprägte» Verrechtuchung der Politik. 6 sicher nicht zu Unrecht, den 
Vorwurf einer Beschneidung der Volkssouveränität zugunsten der Drinen Gewalt 
emgetragen. 

Die StaatSgewalt, dies ist jedoch die positive Kehrseite dieser Konstnlktion, wird 
nicht sters und in jedem FaH als die per se legitimierte Gewalt "des Volkes" 
empfunden und wahrgenommen: Inceressendivergenzen bleiben wahrnehmbar, 
werden sogar systematisch unterstellt. Teilweise mag dies mit mangelnder demokra­
tischer Legitimation und Koncrolle der Institutionen öffentlicher Gewalt zu tun 

haben. Aber auch unabhängig davon gibt es für das im RechtsscaatSprinzip zum 
Ausdruck kommende Mißtrauen gute Gründe, die in der strukturellen Tendenz von 
Bürokratien zur Verselbständigung und Verstetigung ihrer Zwecke, Ausdehnung 
ihrer Befugnisse und Vermehrung ihrer sachlichen wie personellen Mittel, Abschot­
lUng gegenüber wirksamen Kontrollmechanismen und zur Instrumentalisierung 

interner Mitbestimmungsfonnen liegen. Kurzum: Der Spruch: »Vertrauen ehrt«, 
trägt unter den rechtssraatlichcn Konstruktionsbedingungen der bundesdeutSchen 
Verfassung nicht weit, auch wenn das Bundesverfassungsgericht - ausgerechnet für 
geheimdienscliche SicherheitSbehorden - in der G to-Emscheidung zur Zulässigkeit 
des Ausschlusses gerichtlichen Rechtsschutzes bei Eingriffen in das Brief-, Post­

und Fernmcldegehe.imnis nach Art. to GG versucht nat, ihn zu einer juristischen 

Maxime aufzuwerten, indem es ausführt: »Die MöglichkeIt des rcchts- und verfas­
sungswidrigen Mißbrauches macht die Regelung noch nicht verfassungswidrig; 
vielmehr ist bei der Auslegung und Würdigung einer Norm davon auszugehen, daß 
sie in einer frejheitlich-rechtsstaadichen Demokratie korrekt und fair angewendet 
wird.7• Blindes Venrauen fordert das Gericht aber auch in dieser, bereits intern sehr 
umstrittenen!, Entscheidung nicht. Vielmehr erachtet es die vom G 10 vorgesehene 

.1 Vgl. h,erzu E.Oennlnger. Der Pravent,ons-Stl3t, K) H.,!J988, $, Iff. und Th . B)V\ke. Der Priivell­
tlOnSSU,l,n der Risikogc,d"chall. in: R. Appell, D. Hummel. Die neue Sicherhell. Köln '988, S. 191!r. 

s Vgl. etWa W. Däublcr, G. Küsel. Verf,,,,ullgsgerichl uod Poli,ik, Rc,nbek '979. 
6 N3Ch R. BäumlinlH. Ridder, AK-GG, Art. 10 Ab,. ~ J[1. Rechu,tl3l. handelt es Sich b~.m RCX"hu­

sU'lSpnnz,p um em. ,deologi,che, keineswegs '·om Grundg.-sc,~ yorg ... ehenc KonSlrukuon, deren 
wesentliche Funktion in der EinschränklUlg der Gesl2lruogsf reihcu des demokntl5chcn Gesetzgebers 
btruht; die.se Krnik sollte .bM" nIch, verktnnen, daß die vcrf.ssungsgerochdiche Recht:sprechung In 

besull\m,en nlSlon<ehen Situ'llonen durcbaus eUle progressiver< Rolle ,Is die u,gosl~l!ve ubemommen 
)'lt, vgl. J. S.ifert, Die KonkreusJcrung Juliruscher Em1Ozlp.uon>formeln und ihre Grenze. m: dgl .• 
K.tmpf um Verf,s.sung<po.m,onen, KölnlF"",kfun '974, $.,8 {C, 

7 BVerfGE \0, 1 (f. , 17. 
g Da, Minderhei"volum dcr Richler Geiler, v. Schl.brendorfl und Rupp (BVedGE. )0, }) ff.) häh die 

fr.g1iche Regelung d .. § 9 G 10 (Gesetz v. '3.8. '968, 8GBI. I S.949, novelliert durch G v. 1 J. 9. '978. 
BGBI. I S. 1 S46) wegen Verlrrzung des Rechlma.'tspnnzlps und des Gow.1.h"IIt.ilungsgcbots für 
verfassungsMdng; ebenso Wassermann, AK-GG An. 19 Abs,,. Rdz. 6.; die EtiLScheldung !S' In der 
)umlisehtn llttfllur (aSt einhellig aul Knuk gestoßen. VgI. hierzu die trellende ZUSlI"Omtnbssuog und 
WCllerfuhrung bel G. Fr.ulktnb~rg, Die freiheu und die Verh.1h.russc. Anmerkuogen zu den Beschhis· 
sen des BVerfG zur Kunstfreihell (.Anlchronmoschcr Zug.) und ~ur »Slr.lleg"chen Überwachung. 
gem~ § J G-IO v. 17.7.1984 und '0.6. '984, In: KJ H·41r98~, S'H7!f, 
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Nachprüfung der angeordneten Überwachungsmaßnahmen durch parlamentarische 
Kontrollgremien jn Verbindung mit der nachträglichen Unterrichtspflicht des Be­
troffenen als eine dem gerichdichen Rechtsschutz "gleichwertige Reclmkon­
trolle.~ . 

Kontrolle ist besser. Und da sind wir mitten im Konflikc. Dcnn Geheimdienste 
arbeiten, wie gesagt, typischerweise im Verborgenen. Sie sammeln - überwiegend 
aus allgemein zugänglichen'o, zum Teil miLreis spezifisch »nachrichtendiensdicher 
Mittel,," erschlossenen Quellen - Informationen und speichern die so gewonnenen 
»Erkennlnisse« über Personen regelmäßig entweder direkt in Dateien oder in 
Akten, die über Datcien erschlossen und zunehmend auch ausgewertet werden". 
Wenn die von geheimdienstlicher Beobachtung möglicherweise Betroffenen jeweils 
wüßten oder in Erfahrung bringen könnten, ob und ggf. was wann, wo und wie 

über sie ermittelt und von der Behörde gespeichen worden ist, dann wäre deren 
Arbeit rransparent . "Aus der ,Natur der Sache< heraus"') scheint daher evident, daß 
ein Auskunftsanspruch der Bürger über die zu ihrer Person gesammelten Daten 
ausscheidet. 
Diese Argumentationsfigur ist tautologisch-selbsttragend . Daß die Kontrolle der 
geheimdiensdichen T:itigke.it ein politisches Problem erscen Ranges darstellt, war 
spätestens seit dem Terror von Gcscapo und SO im Nationalsozialismus evidenc. 
Instirutionell wurde dies einmal durch das Trennungsgebot von Polizei und Ge­
heimdiensten'4, zum anderen durch das Vorenthalten der eigenständigen Befugnis 
zum Einsatz nachrichrendiensdicher Mittel umgeSetzl. Rechtlich problematisiert 
wurde die Rolle der Geheimdienste erSt, als mit dem G 10 diese Schranke eingezo-

9 A . • . O ., S· >7· 
,0 H . B'umlrr (Oor AwkunltsAmpruch de., Bürgers gegenüber den N>chncb~cndiens,cn , NVwZ '9SS, 

'991f., 20)) benehle! unler BC"lugn.hme lul den PräSlden"n des Bundesum.s für Verl>s,ungsschutz, 
Bo<:<!en, daß 80% d,r gesamlen Ver/"lssung,sehutzmfonl1l"Onen .us öffentlichen Quelltn summen -
<me InMnnltlOn, die von In"dern allerdings ,ls .schlich,e Erflfldung. bezeichne! WJrd (so Roewcr, 
N.chnch"ndicnstr«hl der BundesrCl'ublik Deutschl.nd, '987, §) Rdm. I)], Fn. 118). 

" In § \ des Rcferen\Cntn,wurl, für Cln neurs Bundcsver{,.ssungsschutzG (Sund: 20. r 1. '987, abge­
druck, In: Bürg.rrechlC Und Pohe" !i.19, (988) werden als .nochnchtendienstliche Mittel. belSplel­
I"f, aufgdührt -der Einsalz von Venr3uen,leuten, die Observauon. Bild- und Tonlufze,chnungen 
sowIe die Überwachung des find-, POS!- und FC"fl1meldc-verkchrs«. Zur Kmik an dem Enlwurf vgl. 
J. V,hle, D.un.rhebung durch Einsotz nachnchrendienstlicher Miucl- zur ReclHshg. cle lege b •• und 
Je lege fe .. nda, DuD (D.,enschulz und D.lenSlcherung) '9SS, S. 181 fl.; 7.u den lkw.lIen Referenten­
<n!würlen msgcumt: A. Funk, Fongesetztc Verun5lcherung, KJ H . ,/0988, S. 99 rr., zum Begriff d .. 
"n.chnchlcnd,cnstlichcn Mille!. vg!. auch W. Sch.tzschnClder, Die n,chroclncndienSlli,he General­
k1au,cI, ZRP 88, 10 fl. 

!Z Zum A u,bau der DlIcnverarbeHungst<"Cbnik be,m Bundesamt für V.rflssungs,clullz (SfV) vgl. jeweils 
die Tlugkeltsberochre (TB) d .. Bundosbeaul"agten für den DalenschuLZ (BfD), z. B. 4. TB S .• 8, 6. TB 
S. \0 I. und 8. TB S. jO f.; der 9· TB enthilt UT\ Hinblick ,ur die VOm Bundesmon'H<T cl", Inneren sow,e 
VOm BN c:-rnob,·nM GehClmhaltungsbedcnken, WIe der BfD bedauernd (S.6.) mltteih, kc.merle, 
Auslührung mehr über das BN und die NADIS-DOlCl, vg!. fern .. ' H . ßäurnler, Der entwurl für cm 
neues BundesverLwungsschulzgeseLZ, DÖV '986, S. 496 fl. (499) und R. Riegel, Datenschutz und 
Sic.h .... b.llsbehörden, CR (Compuler und Recht) '98\ , S. 166 ff.; dgl. InfofTnllloneile ZusW1menarbeH 
der Sicherbelts- und Strafverfolgung.behörden, CR 1986. S. )4311. und S. 4'7{f. Verdi.nstc, e,n wen'g 
Licht on d., Dunkel der gch~,mdiC"'tlichcn InlonnatlOossY"'lllc zu bnngen, h~, sreh Insbesond.re d i~ 
ZeiLSchoi{' .G~h<Jm. erworben. Sie hat mcbd~ch m"lieh gchc,mzuh"'tende Dokumentc des Verfas­
sungsschuttts. dir der Redak"on zugegangen SInd, vf>"öffentlicht (vgl. H . 11r9S6 und H. jIt987). Wmn 
die,e Unterlagen , wolür begreinicherw'lSf keme offizt.!k ßestJugung :.u erhalten seln Wird, oUlhen­
lI.sch SCIß sollten , b.~t:;ug.n SIe mehl nur die - bere'ts Jn der Abhö"ffirc T .... ubc und dem ecller 
Bomben:1nschug gelegentlich erhärte.e - Vermulung emer syslem ... ,chen Verlet:.ung d .. \"crhssungs· 
rechtlichen TrennungsgcbolS VOn 1'0li2e, und Gehe,mdie""ten, sondcm luch etJ1cr umilssendcn 
• Verbrtung. des polilisch aJ<uven .Speklfums. link.> von d .. p~rl1mcnt.nsehen Mi"e. VßL R. Göss­
ner, Die ,Vcrk..artung< der Lonkcn und ihres polillschen Umfeldes, Gehcun Nr. ) / 19S7, S. \II. 

I) In der Abhörcmsche,dung (E JO, J 11.) r""hrJerl'gt das nVerfG mll di.,,, Formel die Nichtb ..... chnch­
U&unll des Betroff.nen und das E .... "'zen des Genchtsscbutus durch eme lnderwtinge Kontrolle. 

14 Vgl. M. KULSCha, Die AklUllität des Tr~nnungsg.bots rur Polize, und Verfassungsschu,·l., ZRP '986, 
s. '94 ff. und Ch. Gusy, Da, verfassung;srecl!tliche GCbOI der Trennung 'on Polizei und Nachnclllen­
dien'len, ZRP '987,45. 

z8J 
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gen wurde. Aus dem Kaulog der herkömmlichen Grundrechte standen zu Abwehr­
und Kontrollzwecken die speziellen Garantien der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(An:. 13 GG) sowie das Brief-, Post- und Femmeldegeheimnis (Art. 10 GG) zur 
Verfügung. Damit konnten jedoch nur besondere Fonnen der lnformationsgew;n­
nung, die den Intimschutz der familialen Lebenssphäre und den Vertrauensschutz 
dieser staatlich organisierten Kommunikationsnetze durchbrechen, zwar nicht defi­
nitiv abgewehrt, aber wenigstens unter erhöhte Begrundungsanforderungen und -
wenn auch eingeschränkte - Koncrollauflagen gestelle werden. Ansonsten aber blicb 
in dem trivialen Verweis auf ihre Funktionsweise (Geheimdienste arbeiten eben 
geheim) - von bemerkenswerten frühen Ausnahmen, auf die E. Schwan wieder 
aufmerksam gemacht hat'l, abgesehen - verborgen, daß in dieser Praxis generell ein 
normatives Begründungsdefizit lag. Erst ein neuer Technologieschub, die Einfüh­
rung und Anwendung automatisierter Daten- und lnfonnationssysteme und die 
hiermit verbundene Gefahr einer totalen Erfassung und Verfügung über die persön­
lichkeitsbezogenen Daten potentiell aJler Bürger aktualisierte die Notwendigkeit 
eines generalisierten, medien- und ortsunabbängigen subjektiven Rechts auf -infor­
mationelle Selbstbestimmung". Im Zuge der allmählichen, noch lange nicht abge­
schlossenen Durchsctzung dieses Grundrechts entbrennen eine Fülle neuartiger 
Konflikte über die Verteilung der Kontrollkompetenzen zwischen Staat und Öf­
fentlichkeit und innerhalb der staatlichen Gewalten, in deren Gefolge auch über­
kommene, lange Zeit als unproblematisch behandelte Befugnisse unter Rechtferti­
gungszwang geraten. 
Aus diesem gleichermaßen politisch brisanten wie gesdlschafts- und rechtstheore­
tisch inreressanten Prozeß dcr Neubestimmung der Grenzen öffentlicher Gewalt in 
Zusammenhang mit der Entfaltung eines Grundrechts wird hier ein kleiner, aber 
zentraler Ausschnitt herausgegriffen: Der Auskunftsanspruch gegenüber Verfas­
sungsschutz und Polizei. Einleitend werden kurz die zentralen rechtlichen Markie­
rungspunktc (Bundesdatenschutzgesetz, Volkszählungsurceil des BVerfG) skizziere, 
die cinen derartigen Anspruch überhaupt zum Rechtsproblem haben werden lassen 
(II). Im Zentrum der Abhandlung steht die Darstellung, wie die Rechtsprechung der 
Verwaltungsgerichte den juristischen Perspektivenwechsel wahrnimmt und bearbei­
tet (llI). Daran schließt sieb eine teils rechtstheoretisch-politische, teils rechtskon­
strukcive Erörterung der Problemlage an (IV). 

1 J. Der Auskunftsanspruch nach dem Bundesdatenschutzgesetz und dem 
Volkszählungsurteil des Bundesveryassungsgerichts 

Erste Konsequenzen aus der prinzipiellen GrundrechlsreJevanz der Erhebung und 
Sammlung fremder persönlicher Daten wurden - noch wesentlich beschränkt auf 
die automatisierte Datenverarbeitung - mir dem Erlaß des Bundesdatenschutzgeset­

zes vom 27. r. 1977 gezogen. Danach ist zwar gern. § 9 Abs. 1 das Speichern und das 
Verändern personenbezogener Daten durch Behörden zulässig, wenn es ~ZUr 

rechtmäßigen Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden 
Aufgaben erforderlich ist«, jedoch gewährt das Gesetz dem Betroffenen gern. §§ 4 

und 13 Abs. 1 einen Anspruch auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, sofern diese in einer Datei erfaßc werden (§ , Abs.2). Dieser strikte 

Auskunftsanspruch wird allerdings in den Abs.2 und 3 des § 13 BDSG - und 

'I GdlOrs:un gegenüber dem Bundesval"assunK'gench,), DVR '98j, S.l\5 rl., ) ,;, unter HinwclS auf 
H. Giesker, Das Rech, de; P"vare.n an der e.gen,-n G,·hclmsphare, ZürICh '90 j, s. 5} H., '0' und dg 
Lehrbuch des Verwaltungsrechts von W.Jellinek, }. Aufl. '9)', S.158. 
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entsprechende Bestimmungen finden sich in sämclichen Landesdatenschutzgesetzen 
- drastisch eingeschränkt. Nach Abs. 2 gilt Abs. J »nicht in den Fällen des § n 

Abs.2 Nr.1 und 2«, also nicht gegenüber den Verfassungsschutzbehärden, dem 
Bundesnachrichtendienst, dem MAD, BKA, den Staatsanwaltschaften, der Polizei 

sowie den weiteren in § '2 Abs. 2 Nr. T angeführten Behörden. In § 13 Abs. 3 heißt 
es sodann: "Die Auskunftseneilung unterbleibt", soweit die Auskunft die rcclumä­
ßige Aufgabenerfüllung der speichernden Stelle gefährden würde (Nr. I), die Aus­
kunft die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder sonst dem Wohle des 
Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde (Nr.2). die Daten oder die 
Tatsache ihrer Speicherung nach einer RechLSvorschrift oder ihrem Wesen nach 

geheimgehalten werden müssen (Nr. 3) oder die Auskunft sich auf die Übermitdung 
personen bezogener Daten an die in § II Abs.2 Nr. , genannten Behörden be­

zieht. 
Gestützt auf diese Bestimmungen des § '3 Abs . l und 3 BDSG haben sich die 
Verhssungsschutzämter. aber auch die anderen genannten Behörden, bislang SteLS 
auf dem Standpunkt gestellt, daß sie nach wie vor nicht verpflichtet seien. auf 
entsprechende Anträge Auskunft über die bei ihnen gespeicherten personenbezoge­
neo Daten zu erteilen. Die Antragsteller häuen allenfalls einen Anspruch auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung über ihr AuskunfLSbegehrcn, die regelmäßig zur 
AuskunfLSverweigerung führen müsse, weil andernfalls Rückschlüsse auf die Ar­
beitsweise der Ämter gezogen werden könnten und der damit gegebenen Ausfor­
schungsgefahr vorgebeugt werden müsse . Unabhängig davon. so wird gelegentlich 
versiehen, habe eine einzelfallbezogene Prüfung ergeben. daß Rechte des Antrag­
stellers nicht verletzt seien. 
Zu gerichtlichen Auseinandersetzungen über die AuskunftsVerweigerung kam es 
namentlich in solchen Fallen, in denen die Betroffenen aufgrund beruflicher Diskri­
minierungen (Nichtanstellung, Entlassung), gezielter Bloßstellung in der Öffent­
lichkeit, mutmaßlicher Zurechnung zu observierten Gruppen (Erfassung ganzer 
Bevälkerungsteile durch das Spurendokumentationssystem der Polizei, ~Spudok«)'6 
oder schlicht per Zufall Kenntnis oder zumindest den begründeten Verdacht hauen. 
daß von Verfassungsschutz, Polizei oder BKA personenbezogene Daten über sie 
gesammelt und gespeichert worden waren. Die Anzahl der Gerichtsverfahren hat in 
den vergangenenJahren in dem Maße sprunghaft zugenommen, wie bekannt wurde, 
daß erhebliche Teile der Partei DIE GRÜNEN und der ... Alrernativen Liste" 
systematisch von den Verfassungsschutzbehärden (unter dem Aspekt ihrer ... Unter­
wanderung« durch kommunistische Gruppen oder ihrer Bündnispolirik mit ihnen) 
ausgespäht wurden und von Regierungsseite zu Wahlkampfzwecken einschlägige 
Dossiers über ihre Repräsentanten angeforden: wurden . '7 Ein nicht unerheblicher 

16 Dieses System des nJedns:':chSlSchcn Landesknmonalamu fühn< zu uhlrclchcn polillschen wIe gerlel,,­
lichen AoselnanJ,,,etzungen. Btk.\nn, wurden ... a. 198I119h die Erfass .. ng d .. sog .• Hausbesener· 
,une. In GÖlUngen (vgl. eh. Lehman", Das Sp .. rendokumenuuons-SY"fl)l der Poliul, KJ H. 3/o~8J. 
S. Z91 ff.), 19h die "Punker-D.tel« '" Hannover (vgl. den Beschluß des VG H>nnover v. 8. 6. 1.98~. KJ 
H . }/'984. $. }J81f. : rechtswldng) und [985 die SpeIcherung von über }OOO mu,maJllichen A[omk .... ft­
gegnern ,m L..ndkrw Lüchow-D:ulnCllburg (vgl. den Antrag d .. ncl, . Undtagslnkuon der GRUNEN 
v. 5. 9.1985 - DRS 10/480<> - und die PresscmHlc-1I .. ng dos Nd, . Ministers dcs Inneren Nr.l\I/Sj v. 
4.10.198$ sowIe das Uneil d"" VG SI.d. v. 29. \. 19ö7. Az: 1 VG A )17/86 - dazu unten unter 111). 

'7 UmlOtlgr<lche Benchtt _tu link ,extremIStischen Einflu5Scn ,nnerhalb der Panel DIE GRÜNEN unter 
Ein;chluß ihrt'r fr:J",onen In B .. nd .. nd Ländern. so ... " über e'''''''ge ErkenntlUssc iIber mögliche 
Nlchrucker der Grünen In den '0. DeulSchen Bundf>ug er",eU'e das BN Ende 1984/Anl.ng 198\. 
emeren Juf Anfr.ge d., CDU·Bundtsugs.bgeotdn .. cn TodenhÖfer. SeIde Benehte wurden kurz 
d,r~ul der Presse zugespie!.. W .. die Abgeordne .. n anderer Pan .. cn erfahren durll<'n. wurde jedoch 
den Betroffenen verwclgen: Ihre daraufhin an d", BN g .. lCh,eten A .. skunltse ..... chen wwUeo s,mt 
.. nd sonders abgcJehnL Vgl. z .. den Vorgängen ,m Einzelnen den Bencllt des 2. Unlt" .. ch .. ngsaus­
sch .. ss .. ,m ,o. Deul.<chen B .. ndestag v. '-7. '1.1986. BT Drs . 10/6S84. S·}9 ff., p,H .. 83((. Zur 
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186 F~ktor für die w~chsende KlagebereitSchafe ist aber auch die parallel zum energi­
schen Ausbau der nachrichtcndienstlichen Informalionssysreme gestiegene öffentli­
che Sensibilität gegenüber den Gefahren der automatisierten DatenverarbeitUng, die 
in den Auseinandersetzungen um die Volkszählung und die sog. Sicherheitsgesetze 
breiten politischen Ausdruck gefunden hat und weiterhin findet. 
Den entscheidenden juristischen Beitrag zur Belebung dieser Debatte hat - nach 
intensiver Vorarbeit durch die Literatur'8, die Rechtsprechung '9 und vereinzelte 
gcseczgeberische Initiativen auf Länderebcne'o - das Bundesverfassungsgericht mit 
seinem Uneil zum Volkszählungsgesetz vom (5 · 12. 1983" geliefert. Dieser Ent­
scheidung zufolge stellt jegliche behördliche Sammlung und Verarbeitung personen­
bezogener Daten - unabhängig davon, ob sie in Dateien gespeichert oder in Akten 
aufbewahrt werden" - einen Grundrechtseingriff dar, weil sich das Selbstbestim­
mungsrecht des Bürgers aus An . 2 Abs. 1 i. Vb. mit Art, ( Abs, 1 GG auf die 
Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten erstreckt. Folglich ist be­
hördliche Informationsverarbeitung nur zulässig, sowei( sie auf einer verfassungs-

'y"em.uschcn Ausspähung der .Altem,"ven L",~v Berlin vgl. di" lknchlc In . die Tlg~zeltung. v. 
JO . I r. und l. 11.1987. In Vorbcr<Jtung de, W"hllumpfes In SchJc,wlg-Hol«em wurdcn ebenfali. 14 
T'unkuonslr'cer der GRÜNEN durch AbgklCh mIt NADIS-DlIen überpnift und über 4 Person"n 
DOSSIers ~gcleg' - die [n""'lIve h,c,"tu gmg oHenb .. von Pieiffer, dem Mcdicorclcren'cn cle< 
v .. rslOrbeneo MiooSlerpräsodm'cn a ... schcl aus, vgl. di<: Benehle In H~mburger MO'1\cnpost ,'. 
'1.11.1987, Flen,borg AvIS v. ll.I1.1987, J . Bolsche. W~,crlun'g~te - Die Kieler Affäre , Gouingcn 

'987. 
18 W. Slemmiillu u. a., Grundlragen d« D"cnschUlu •. Guuch,c," im Auftrag de, BundesminISter< des 

Innoren, Juli 19i1. BIIDr,. Vl/)S,6; W. Kilj.". K.l1nk, W. S'conmüller, Datensc.hulz, rr>nkfun 
'97j: E.Benda, PrlVJUph3r< und ,Personliehktluprolil" ln : Men,ehen ... ürdc und IrcihellUche Rech,,· 
ordnung , fesuchrif, für GeIger, Toibmgen '974. S. ~J fI.; G . Rüpke, Der \'crf.",ungsrrchtliche SChUIZ 
der Pm"he", Badcn-B"d~n 1976: A. Podlech, D>s Recht ,uf PTlv:uhOlt, on: J , Ptrels (Hrsg.), Grund· 
rechte .15 Fund.men< der Dcmoknue, Fr~nkfurr 1979, S. loH.: d\;1. A K-GG. An. I Ab,. J; W. Scn"lz­
lehneldcr. ErmlUlungSlatlgkell der Ämter fur Verfassungsschutz und Grundr~chle, '979; B. Scblink, 
Dir Amtshilfe. Ein ßWrlg zur Lehre ,'on der Gcw •. henl.ilung 111 der Verwahuog, Rerl'n '982; 
E. Schwan, Der AlI skunloSln . pruch on d~r B,,,,~hrung. DVR '982, S. J' I fl. 

19 Zur EntWIcklung der vcrl's.!ung'geneh.lichcn Rt:ch,"" .... "hung b" zum VolksühllJngsuncil vgl. 
A. Podlech , AK-GG An. lAb,. , Rdz.171f.; ZUr verw:1hung:;g<:nchtlichrn RechLSprcchung vgl. 
F. H~>se (I'n . ,) und E. S,hw1n (Fn. 15). 

10 A nsälze für Clne nlhere RegoJung dcr ,"(onnauonellen T'ugken d" Landcsverhssungsschulzbehörden 
findcn SIch .rstmal, ,m Breml$chen und nordrhein-weSlI'lischen L>ndesverf:usungsschu'~ges"'L2 v . 

1. 4.198, bzw. v. H. 7.198, leweil, JO S 4 (Srern. GSI. 19S" 7}, Neubek., GßI. 1981, 91 und GVNW 
1981.406). Da' brenHschc Verfassungsschulzgcsclz .u.uotn daruber hm.us als emZlg~ 10 § 4 Ab,. 1 

S, l bel einem - Ein griff, der In ,eUlC, An und Schw<:re cmer Beschränkung des Bnef-, p~,- und 
Fcrnmcldcgc.h,'mnoss.' gkl,hkomml-, In cDLSprechendcr I\nwendung des An.1 § J V G 10 cone 
n.chtr:ägliche Bcn.ehrtchlJgungspll ichl de:.< BetroHen"n, wenn cone Gefährdung des Zwrclos d« Ein­
griffs .u.geschlossen lS' . HinSI chtlich der poliuili,hen D.lcncrhebung und ,veT"lrbeJluns soh berr", 
der Ahern.uvcnlwuri .us dem Jahr '979 ZUIlI Muslereorwurl für ein (·onhenJic!. .. PohelgesC(z des 
Bund .. und der Länder (H"g.: [. DennInger, A. f'odlech U.3.) sp .... id!e Regelungen vor, denen 
ebenfalh lediglich eh. Lmd Bremen on SConem Pohelgemz (.BremGBI (98), S. '4111.) gelolgt W>I. 

Anso",teo erlolgt 'CIl 1981 - m,' Ausnahme von Rheonland·Pf.lz (G. zur Änderung de-s Polizclverwal­
lI)ßgsgesclr.es \'. '6.). 'y86, GVBI 1986, S. 77ft) bIS heUle - die D.tenver:lrbellung bel der Polize, in 
Bund und Lindern .ul der Grundlage VOn .. Rieh"inocn für die Führung krlmonalpolizeilicher pCTsoncn­
bezogener S.mrnlungen. (KpS-Rl.), .bgedruckl bel R. Riegel, Polizel- und Ordnungsrec", des Bundes 
und der Under, Ab.chnlll C H.l .Z. 

Zl B VeriGE 6\, 1 11.; vgl. au' der kaum zu uberbJiekcnden FiJUe der L"eralur : U. Mückenberger, 
D'lenschutz als Vcrfassungsgebo., KJ H. ,/1984. S. 1(1.; A. Podlcch, Die ßewenzung SI,"lieher 
lnformauonsverarbettung durch die Verf:.s.ung angesich" der Moglichkcll unbegrenzler lruormma­
rionsverarbeorung miltds der Tcchnik, L""t>,h.tn 1984, S. 8) H.; S.Simlus, Die IIIfomt.uoneU. Selbstbe­
stimmung - Grundbedingung einer vrrfassung,"onlonnen lnforrn~tlonsordnung, NJW '984, 398 (1.; 
E. DcnnUlgcr, Vas Redu .ul onlormwontllc Selbstb~."mmung und [nnerc SicherheIt, KJ H . )1I98S, 
S. 1t 5 H.; R. Riegel, Rechugrundbgtn für di e lnlorm.uonclle T.ingktlt dcr Wrfl,-"ungsschulzbehordrn 
und d.t<n""hmzrechdiche Konsequenzen lU' dem Volksz.'ihlungsurteil des BV~IG, DVB1. 198\, 
S. 76! H.; E. Schwan, (Fn. 1 S), S. l!! (f. 

~1 R. Riegel. Der unb~scholrene BiirRer al. Obj&, slchcrll"itsbehörJl,chcr In(ofTIIlllo n.lVcurlxitung" 
DVn1. '987, S. »I 11.. E. Dennlnger. Verr.ssungsr~htlichf Gren2en polizeilich~r D.,cn""..,.bcuung 
Ulsbcsond"". durch d.s BlJndesknm"u\:um. eR '988, S. 51 11 .. 16. 
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mäßigen gesetzlichen Grundlage beruht, die dieses Grundrecht im überwiegenden 
Allgemeininteresse einschränke. Hierbei kommt (neben dem Grundsatz der Zweck­
bindung und dem Prinzip der informatione!len Gewaltenteilung) entsprechend dem 

Charakter des ~informationellen Selbstbestimmungsrechts" dem Gebot der Nor­

menklarheit fundamentale Bedeutung zu. Der Bürger 5011 aufgrund des Normtextes 
erkennen können, ~wer was wann bei welcher Gelegenheit über ihn weiß".'] 
Für zwangsweise und heimliche, gegen oder unabhängig vom Willen und Wissen 

des Betroffenen erfolgende Datenerhebung gelten besondere Anforderungen: Hier 
muß der »Verwendungszweck bereichsspezifisch und präzise bestimmt. und ein 

,.amtshilfefester Schutz gegen Zweckentfremdung durch Weitergabe und Verwer­

tungsverbote«" vorgesehen sein. Die Einhaltung dieser Voraussetzungen in tatsäch­

licher wie rechtlicher Hinsicht muß im Wege des gerichtlichen Rechtsschutzes 

wirksam überprüft werden können. Voraussetzung dafür aber ist, daß der Betrof­
fene weiß, zumindesr aber wissen kann, ob und was über ihn bei den staatlichen 

Stellen gespeichert ist. Deshalb stellt der Auskunftsanspruch aus der Sicht des 
Bundesverfassungsgerichts eine wesentliche verfahrensrechdiche Vorkehrung zum 

Schutze des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und des ihm dienenden 
Rechtsschutzes dar.'5 

Diese Entscheidung hat die polizeiliche wie nachriclucndiensrliche Informarions­
verarbeitung in ein anderes juristisches Licht geruckt; Auch don, wo sie nicht 
bereits nach eigenem Verständnis in den "Grauzonen~ des Rechts arbeiteten, 

sondern in ihrer alltäglichen Praxis des Sammelns, Auswerrens, Speicherns und 
Übermittelns von meise offen zuginglichen Daten handeln sie - da entsprechende 
bereichsspezifische und normenklare gesetzliche Ermächtigungen zur zwangswei­
sen oder heimlichen Datenerhebung durchweg fehlen 16 

- außerhalb der Legalität.17 

Verfassungsschutz und Polizei haben zwar nach ihrem verfassungsrechtlichen wie 

gesetzlichen Auftrag nichts anderes zu cun als die Verfassung, den Bestand und die 

Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und die Rechtsordnung zu schützen. 
Aber sie tun dies, jedenfalls im weiten Bereich der prävcnliven Staatssicherheit, in 
einer Form, die der Verfassung widerspricht. Die Betriebsamkeit, mir der auf allen 
Gebieten der inneren Sicherhe.it bis hin zum Personalausweis- und Paßgesetz, der 
Strafproze.ßordnung, dem Verwaltungsvedahrens-, Straßenverkchrs- und Daten­
schurzgcserz weitreichende gesetzliche Ermächtigungen zur Datenerfassung, -verar­
beitung und -übermittlung geschaffen wurden bzw. geschaffen werden sollen, 

~~ BVer(GE 6\ . ,11. (43) '" wönlichcr Übcrn,hmc einer Fonnulierung \'on A. Podlcch, AK-GG. Arl.1 
Abs., Rdz. H . 

!~ ßVcrfG. o. a. 0., S.46. 
'1 Ebd., S. 46• 70 
16 Die, os, die ganz überWIegende, (I..,,) zum Jumll.ehcn A IIgemelDl\UI gewordene Auffassung," der 

Luc-ro,ur, vg). den Überblick bel J. Ta<:g",", Anm. zum Une;1 des VG Frankfun v. ,8.1. ' 987. eR '988, 
S. ,6011.. ,61 und be, F.·l. K~emeyer, Dn'tnuhcbung und O'!rm·eurbcltung Im 1'0Ii7.c"e,hl, I'lVwZ 
'988. '93 ff., '94; A. A. H. Borgs-Mocle,ewskLIF. Eben, 0", Rech, der GchCJmdi~n."c. Kommentar 
zum Bundesverfossungsschutzgesctt. und turn G 10. Slu'lg,rt '986; R. ScholzlR . PilSch .... InlomulJO­
n.lI. Selbstbe"'m.mung LInd staatliche lolorma\Jo ruver.U1\\Vonung. Berlin '984, durch Krnllon e'nes 
.Grundrechts .uf 5icherheol' (S. '98) und die >"a.lolichc Aulgabe der !nformallonsvorsorg •• (5. '04) 
und elwa SNmp~r. Wie soll .s denn we"ergehen?, Oie PolizeI '987, S. 1191.; zur Kmik an dieser \"on 
d,n "".reSSlenen Min'stenalbelmlen venrttenen Position vgl. die Besprechung von M. Kutsch" KJ 
H . ) / 1987. S. 37oll. und E. Dennlnger (Fn . ,8 und 19)' 

~7 Die Forderungen des BVerfG .b.ben lür die ,nlorma"on"Ue T:iugkc,t der Sieherh .... sbebordcn 
zw,ngend zur Folge, daß die Berufung .uf die .lIgemeonen Regelungen der Datcnsehu,z.gc.ctze sow,e 
die allgomelnen Bes,immungen über die AmLShilfe als .Uelruge Grundlage för perSo nen bezogene 
D31'nVerarbellung, glcoch In ",dch.r Fonn, endgulug unzuläsSIg geworden Ist_, R . Riegel (Fn. '9), 
S. Jl6; Mückenbcrger (fl1. ,g ). S,'7 und ebenso K. Fi.cher (Anm. zum Vorlagebeschluß des VG 
SchJeswlg , .. '9. l . '986. DuR H . ~1l986, s. 417 ff.) hal,en die Regelung des S I) Ab •. 1 und 3 BOSG für 
verfassungsw,dr'g . 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1988-3-281 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 11:36:47. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1988-3-281


verweist auf dies in der Verfassung begründete Legitimationsdefizit staatlicher 
Überwachung des legalen HandeIns unbescholtener Bürger. Ii In der Zwischenzeit 
herrscht jedoch kein Stillstand der Rechtspflege, auch wenn es den Anschein hat, als 
wollten Bundesverwaltungsgerichr und Bundesverfassungsgericht sich wechselseitig 
- und am liebsten: dem Bundesgeset7.,geber - den Vortritt lassen. Dieser hat bisher in 
bewg auf die Neuregelung der Befugnisse des Verfassungsschutzes und der Polizei 
dem vorn Bundesverfassungsgericht formuliereen Anforderungen zum Schutz des 
in{ormationellen Selbstbestimmungsrechts noch nicht Rechnung getragen. 
Folglich fiel die Aufgabe, den GrundrechtsschlItz der Bürger vor der heimlichen 
Ausspähung, Erfassung und Karcographierung ihrer Person durch Verfassungs­
schutz und Polizei zu sichern und dadurch ihre Tätjgkeit einer rechtsscaathchen 
Kontrolle zu uncep-iehen, den Verwaltungsgerichten zu. Nach dem Wonlaut der 
Verfassung ist die Rechtslage an sich eindeurig: Gemäß Artikel 19 Abs.4 S. 1 GG 
sceht bei einer Verletzung von Rechten durch die öffentliche Gewalt jedermann der 
Rechtsweg offen - unabhängig davon, ob sich dieser Eingriff bei seiner gerichtlichen 
Beurteilung als rechtmäßig oder rechtswidrig herausstellt. Nun weiß aber der 
Bürger, der Objekt eines heimlichen Dateneingriffs geworden ist, typischerweise 
nichts von diesem Vorgang. Um daher überhaupt festste3len zu können, ob die 
Voraussetzungen gegeben sind, unter denen die Verfassung die juscizielle Kontrolle 
der öffentlichen Gewalt eröffnet, muß er in Erfahrung bringen können, ob und 
welche Daten von welcher Behörde über ihn gesammelr und verarbeitet worden 
sind. 
Der Auskunfts3nspruch ist daher in tatsächlicher wie rechtlicher Hinsicht die 
Bedingung der Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
des Dateneingriffs. Ohne ihn liefe die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 S. 1 

GG schlicht ins Leere. Folglich hängt der AuskunfLS3nspruch nicht davon ab, ob die 
behördliche Datenerhebung rechtmäßig oder rechtswidrig ist : Dies ist allein für 
etwaige Ansprüche auf Sperrung, Berichtigung oder Löschung relevant. Selbst eine 
rcchtsscaatlichen Anforderungen entsprechende Regelung der geheimdiensdichen 
Nachrichtensammlllng könnte im Hinblick auf den unabdingbaren Geltungsan­
spruch von Art. 19 Abs.4 GG einen Auskunftsanspruch ganz oder teilweise nur 
dann ausschließen, wenn durch verfassungsändernde Mehrheit erstens eine der 
gerichtlichen Kontrolle »gleichwenige Rechtskontrolle" vorgesehen und eine ent­
sprechende Einschränkung in Art. 2 Abs. I, 19 Abs. 4 S. 3 GG aufgenommen würde, 
wie sie in Zusammeohang mit der Verabschiedung des Gesetzes zu Are. 10 GG 
erfolgt ist." Aber selbst hierbei wäre zweitens zu beachten, daß entsprechend der G 
lo-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Betroffenen stets dann der 
erfolgte fnformationseingriff mitzuteilen ist, wenn dies ohne Gefährdung der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung der ßehörde möglich ist.30 

Mit der Anerkennung des Grundrechts auf inforrnationelle Selbstbestimmung ist 
daher die Praxis der Auskunfcsverweigerung von Verfassungsschutzbehörden und 
Polizei unvereinbar. weil sie gegenüber grundrechLSrelevanten Maßnahmen der 

lS Zu lnlult und Mtik dieser Gesetz< vgl. J.Scilcn, Die UberwachungsgeseLU, KJ H. tll986, $. 42 H.; 
J. Vahle (Fn. ,,); H . B~umlcr (Fn. 10 und 12); W.5ch~tzscbn.,der (Fn. "); R. Ri.gel (Fn. " und 11) 

sowie dgl.. Gren~überKhrcncnde Infomuuon,vel"3rbeltung und Datensd.ul"7. bel den 5ieherhelube­
hörden. CR '987, S. jl! 11. und 446 U.; E. Denninger (Fn. u); M. Kuueh ... Datcnschull. - Bamere 
gegen den Sichcrhr,u'L'~'?, Dult '987, S. ~ '4 H.; O . Küplerle, Die Lehrtn ~." dem • Volklzahlun~ur­
tcif. des Bundcsvcrl.ssungsgcnchu gezogen? Zur gep!.n,,,n Novdlicrung des Bundndltensehu,zge­
setze.. DuR '987, 5.4171f.; G . fuckncr, D..., Zcntulc Vtrkch~tnforma"OIl>sy>lCm, CR I,SS, 5.411 
und dp., Das neue HC<.s"che D'len,chulZgcStu, eR '98C. S. q4 ff. 

'9 Auf dies. Konsequenz h31 als euter J.Stikn, trgiinunde S,cllungn,hmc zu den .Erkllrun~en ZU den 
sog. ,SlCherh.,tsgesetzcn.c • In ' KJ H. lIt986. S. 1)9 aufmerksam gemach!. 

jO BVcrlGE, a .•. O. (fn.7). 
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öffentlichen Gewalt zum Ausschluß des gerichdiehen Rechtsschutzes führt . Dann 
vermag auch die Tatsache nichts zu ändern, daß in § 13 Abs . 2 und 3 BDSG der 
Auskunftsanspruch gegenüber Polizei und Verfassungsschutz unter bestimmten 
Voraussetzungen gesetzlich ausgeschlossen bzw. beschränkt ist. Zwar ist das aus 
Art. 1 Abs. I i. Vb. mit An. lAbs. [ GG abgeleitete Grundrecht auf informatione!!e 
Selbstbestimmung ebenso wie die meisten anderen Grundrechte nicht schrankenlos 
garantierr~ so daß es nach Maßgabe überwiegender öffentlicher Interessen verfas­
sungskonform beschränkt werden und der Bürger auch gegen seinen Willen zur 
Preisgabe von Daten verpflichtet werden kann. Gerade weil dies der Fall ist, muß 
aber der Anspruch aus Art. [9 Abs . 4 GG auf effektive gerichtliche Kontrolle der 
öffentlichen Gewalt, von dem die Verfassung - wenn überhaupt, dann nur durch 
verfassungsänderndes Gesetz - Dispens erlaubt, unverkürzt erhallen bleiben. 

Der Auskunftsanspruch ist demnach, soweit er matcriellrechtlich auf Art. 1 Abs. I 

i. Vb. mit Art.. [ Abs . I GG beruht, durch einfaches Gesetz einschränkbar - jeden­
falls prinzipiel! und in eng umrissenen Grenzen, die sich daraus ergeben, daß er 
gleichsam das unentbehrliche Korrektiv zur Duldung obrigkeitlicher Informations­
eingriffe darstellt. Der eigemumsrechdichen Äquivalenzfonnel ~duJdc und liqui­
diere« entspricht die informationsrechdiche Reziprozitätsformel "AuskunfLsver­
pflichtung versus Auskunftsanspruch~. Uneinschr;;'nkbar durch einfaches Gesetz ist 
er jedoch. soweit er sich unmittelbar aus der Verfahrensgarantie des An. 19 Abs.4 
GG ergibt. Aus dieser Doppelnatur des Auskunftsanspruchs und seiner daraus 
folgenden unterschiedlichen HärT.e und Reichweite ergibt sich eine ungewöhnliche 
verfassungsrechtliche Spannungslage, die auf den ersten Blick paradox erscheint. 
Das Phänomen, daß dem Gesetzgeber unter materiellrechdichem Aspekt erlaubt ist, 
was ihm unter verfahrensrechtlichem verboten ist, ist jedoch nur scheinbar ein 
Widerspruch, der dahingehend aufzulösen ist, daß die formelle Garantie auf d:l.s 
Niveau der materiellrechclichen zuruckgeschnitten wird. Denn An. (9 Abs.4 GG 
steht als Ausfluß des verfassungs rechtlichen Strukrurprinzips der rechtsstaatlich 
gebundenen Gewaltenteilung nicht zur Disposition des einfachen Gesetzgebers: 
Gesetze, die die ausführende Gewalt von gerichtlicher Kontrolle freistellen - und 
dies ist, wenn nicht das Ziel, so doch der nOtwendige Effekt jeder Versagung oder 
Einschränkung von AuskunftsanspTÜchcn bei Dateneingriffen - greifen nicht nur in 
materielle Grundrechte ein, sondern verschieben zugleich die Gewichte zwischen 
den staatlichen Gewalten zulasten der Judikative. Zu einer derartigen Modifikation 
der grundlegenden vertassungsorganisawrischen Prinzipien aber ist, was im Hin­
blick auf die Unabänderlichkeitsg;uantie des Art.. 79 Abs. 3 GG selbst noch fraglich 
erscheint)', allenfalls der verfassungs:indemde Gesetzgeber befugt. 
Nun liegt auf der Hand, daß diese von der Verfassung gebolene Konsequenz einer­
mit Ausnahme von Maßnahmen nach dem G ra-Gesetz - umfassenden behördli­
chen Auskunftsverpflichtuog über ihre Erhebung und Verarbeitung persönlicher 
Daten der Bürger mit massiven Interessen insbesondere der Geheimdienste und der 
Polizei an der Geheimhalrung ihres Wissens kollidiert. Die von der Anerkennung 
des GrundrechtS auf informationelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem 
RechLSstaatsgebot eröffnete Perspektive einer öffentlichen Konlrolle des staatlich 
reklamierten Monopols auf legitimes Geheimwissen zielt auf eine konsequente 
Fonentwicklung des Demokratieprinzips unter gesellschaftlichen wie technologi­
schen ßedmgungen, unter denen nIcht erst die verbmdliche staatliche Entscheidung, 
sondern bereits die exklusive Verfügung über Informationen als legicimationsbe-

J! Vgl. dIe oben, Fn. 8 ang.{ührre uueme w,e ~xteme Kn,ik :rn der G-.o Entscheidung des Bundcsvcrf:1S­
,ung$gcnchl5 . 
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dürftige Manifestation der Staatsgewalt wahrgenommen wird. Im Prozeß dieser 
Demokratisierung des Wissens. dessen erster Schrin die Formulierung des subjekti­
ven RechtS auf infonnationelle Selbstbesrimmung darstellt. fiel. wie gesagt. zunächst 
den VcrwaJcungsgerichten die Aufgabe zu. auf der Folie dieses GrundrechtS die 
Grenze zwischen privatem Veröffentlichungsanspruch und öffentlichem Geheim­
halrungsinreressc neu zu vermessen. Ob und wie sie sie wahrgenommen haben, wird 

im Folgenden dargestellt. 

Ill. Der Auskunftsanspruch gegenüber Verfassungsschutz und Polizei in der 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 

J. Vorrang des öffentlichen Geheimhaltungsmteresses: Kein gesetzlich garantierter 
Auskunftsanspruch 

So gut wie keinerlei Notiz von den im Volkszählungsurteil des BVerfG aufgestellten 
Grundsätzen nimmt der VGH München. In seinem Beschluß vom 28 . 2. (985)1 hält 

er ohne weitere Begründung an seiner bereits im Urteil vom 24.3. (983)) zum 
AuskunftSanspruch gegenüber Polizeibehörden vertrercnen Auffassung fest. daß 
durch die dem § [> Abs.2 und 3 BDSG im wesentlichen entsprechende Regelung 
des § 8 Abs.2 BayDSG ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Bescheidung eines 
Auskunftsersuehens gegenüber den Verfassungsschutzämtem ausgescWossen 
werde. Folglich bestehe auch kein Anspruch auf Offenlegung der Ermessenserwä­
gungen. Hätte nämlich der Gesetzgeber des BayDSG. so hatte damals das Gericht 
ausgeführt. den Behörden die Möglichkeit einräumen wollen. ~auch ohne Aus­
kunftsanspruch des Betroffenen gleichwohl nach pflichtgemäßem Ennessen voll 
Auskunft geben« zu können, -so hätte er das in Gesetz aufgenommen,,", Diesem 
Ausschluß einer Ennessensentseheidung stünden auch keine verfassungsrechdiehen 
Bedenken gegenüber. weil dadurch nur »in einem schmalen Bereich .. , vor dem 

Hintergrund der Gebundenheit des Einzelnen in eine Gemeinschaft, die Informa­
tion über ihn benötigt. dem Auskunftsbedürfnis des Betroffenen nicht der Vorrang 

eingeräumr"l! werde. Im übrigen sei die Regelung auch sachgerecht. weil der 
~Empfanger sonst den vollen polizeilichen Infonnatioosstand zu seiner Person und 
möglicherweise auch den Hintergrund hierfür sowie die Art des polizeilichen 
Vorgehens erfahren könnte. Er wäre dann in der Lage, RechtSversröße ... clCaKr so 

zu planen, daß er die Verbrechensbekämpfung und Verbrechensverfolgung der 
Poli2.ei ausmanövriert, zumindest aber wesenrlich erschwert. Es bedarf keines 
Hinweises. daß dadurch wichtige Gemeinschaftsbelange schwer gefährdet wür­
den.)6. 

Diesem Ergebnis stehe. so führt der VGH nunmehr in einer lapidaren Zus3tzbemer­

kung weiter aus. auch die Entscheidung des BVerfG zum VolkszahlungsG nicht 

entgegen, weil danach der Einzelne Einschränkungen des GrondrechtS auf informa­
(ionelte Selbstbestimmung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen 

müsse. 

Jl NVwZ '9&\. 5. 66,i. ("" B~yVBI'9g3, 403)· 
Hin : SimjljslDammannlMallm.no/Rch, BDSG-Dokument>llon. $ '3 Ab •. I BDSG E 7 (~ B,yVBI 

'98S, S. 7SS). 
H Ebd. , S. ) . 
)) Ebd .. 5.4. 
)6 Ebd. 
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Auch das Qve Ber/in verneint mit Uneil vom )1.7. 1985)7 im Hinblick auf § ') 
Abs. 2 BerlDSG einen gesetzlichen Auskunftsanspruch aus einer kriminalpolizeili­

chen Darensammlung. Aber auch eine andere Rechtsgrundlage hierfür sei nicht 

ersichtlich. "Insbesondere kann das Auskunfrsbegehren nicht auf Art. '9 Abs. 4 GG 

gestützt werden . Art. '9 Abs . 4 GG gewahrt nicht selbst Rechte, sondern setzt die 
zu schützenden Rechte voraus«)8. Auch aus dem Volkszählungsurteil des BVerfG 

ergäben sich keine unmittelbaren rechtlichen Folgen für die Praxis der Sicherheits­
behörden. Denn nach der Rechtsprechung des BVertG und des BVerwG müsse »aus 

übergeordneten Gründen des Gemeinwohls eine Sraatspraxis, die erst aufgrund 

eines Wandels der verfassungsrechtlichen Anschauung den bis dahin angenomme­
nen Einklang mit der Verfassung verliert, für eine Übergangszeit hingenommen 
werden, bis der Gesetzgeber Gelegenheit gehabt hat, die Regelungslücke zu schlie­

ßen«J~ . Deshalb sei, weil Anhaltspunkte für eine ungebuhrliche Verzögerung einer 
etwa notwendigen gesenliehen Regelung nicht besründen, die exekutive Regelung 

der Auskunftseneilung in den KpS-Richtiinien noch als ausreichend anzusehen. 
Danach aber stünde die Auskunftserteilung im Ermessen der Behörde und dies 
rechtfertige auch eine generelle Verweigerung derselben, ohne daß die hierfür 
maßgeblichen Ennessenscrwägungen mitgeteilt werden müßten. 
Auch in seinem Urteil vom (6. r 2. (98640 zum Auskunflsanspruch gegenüber Ver­

fassungsschutzbehörden geht das OVG Berlin davon aus, daß eine gesetzlich.e 
Anspruehsgrundlage hierfür jedenfaUs insoweit nicht vorhanden sei, als sich das 
Auskunftsersuchen auf Akten und Aktenvorgänge beziehe. Dann entfalle nämlich 
der datenschutuechtliche Auskunftsanspruch bereits deshalb, weil sich dieser nur 
auf Dateien beziehe: "Personenbezogene Daten, die lediglich in Akren dokumen­

tiert sind, werden nicht schon dann Bestandteil einer Datei i. S. des § 4 Abs. ) Nr. J 
BlnDSG, wenn das Vorhandensein der Akten in einer automatisierten Hinweisdatei 

gespeichert wird,,·' . Soweit ersichtlich setzt sich das OVG Berlin mit dieser 
Begründung zur Nichtanwendbarkeit der datenschutzrechtlichen Regelungen im 
Gegensatz zu allen bisher ergangenen Entscheidungen zu Auskunfts-, Unterlas­
sungs-, Berichtigungs- oder Löschungsansprüehen gegenüber den Sicherheitsbehör­
den. In der Tat erscheint es zwar nchtig, daß das nachrichtendienstliche Infonna­
tionssystem!Personah.entraldarei (NADIS-PZD) beim BN primär Hinweischarak­
ter auf eine Aktenfundstclle hat, so daß die Beiziehung der Akten zur korrekten 
Fallbearbeitung erforderlich ist. Umgekehrt aber können, wie Bäumler berichtet,4 ' 
die Akten in der täglichen Praxis nur mit Hilfe der Darenspeicherung gezielt 
personenbezogen ausgewertet werden und verfügt des BN bereits über DV­
Verfahren, mit denen Akteninha\te gezielt erschlossen werden können . Da es für 
den Dateibegriff lediglich darauf ankommt, daß in Akten oder sonsrwie aufbe­

wahrte Daten durch automatisierte Verfahren (logisch) umgeordnet werden kön­
nen, unterfallen nach ganz überwiegender Auffassung auch derartige Erschließungs-

)7 NJW '984, $. ;0041. 
)& Ebd., S. '004 . 
)9 Ebd., S.lOO5 . Diese A'J1;umen."uon lindet s,ch bcrelLS un Uneil d ... BVcrwG vom .1. 2. ',9S4. DÖV 

1,984, 5.\101(. (Fall Narr), mil dem das Geroch. die Obermltdung von Vcrl=ung,schulzun.erl.gen 
ZWischen Lande,vcriassungsschut"Zbehorden - eo<gegen der '·oron".nz~~h<:n Ent$ChCldung des OVG 
Bulin v. ,8+ ',978, NJW '978, S. 1644ff - Im Hinblick ~ul die Regelung des § I BVerfSchG fur 
rechtmäßig erklär< h31.e. Ebenso .ueh ,n der En"chcldung de, BlyVeriGH v. Juli '985. NJW 1,986, 

S·9 1 \. 

40 NVwZ 1987. s. 8'71(, = DVBI. '987.5.700 (Le'15.\:tu. Diese gebell den (nhah der Enl.Schtodung 
.. He,dings nur stark verf ..... c.hend w,cd<r). 

4' Ebd" 5.8'7, Le'tS31"L I. 

4' A. a. O. (Fn. '1), S. 500. 
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systeme dem DateibegriJJ i. S. der DatcnschUlzgesetzeu . Im übrigen erschöpfen sich 
die CompUlerauszüge aus NADIS, wie im Fall das Kabarettisten Dietrich Kittner 
bekannt wurde," keineswegs auf Aktenhinweise; vielmehr enthalten sie detaillierte 
Angaben zur Person bis hin zu früheren Anschriften, TelefonnununeCJ1, Kfz­
Kennzeichen, Kontonummern bei Sparkassen eec., so daß sich bereits daraus das 
Vorhandensein einer Datei zur Speicherung personenbezogener Daten ergibt. 

Trotz fehlender gesetzlicher Grundlage bejaht das OVG Beflin allerdings - wie die 
nachstehend genannten EnLSeheidungen - einen Anspruch auf enncssensfchlerfreie 
Entscheidung über die begehrte Aktenauskunft jedenfalls dann, wenn der Tatsa­
chenvortr:lg des Betroffenen - ihm war unter Hinweis auf vorliegende »Erkennt­
nisse« die Einstellung versagt worden - ,.erkennen läßt, daß er durch die erfolgte 

oder bevorstehende Verwendung seiner personen bezogenen Daten geschädigt oder 
in seinen PersönlichkeiLSrechten beeinträchtigt wird" . ~! Die Verweigerung der 
AuskunfLSerteilung bedarf grundsätzlich der schriftlichen Begründung und ist so 
weit zu präzisieren, daß »dem Gericht die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
behördlichen Weigerung mindestens auf offensichtliche Fehler nicht verschlossen 
bleibt. Auch wenn Geheimhaltungsinreressen nur eine unvollständige Auskunft 
zulassen, ist die Behörde nicht ihrer Verpflichtung enthoben, die Gründe ihrer 
Weigerung verständlich zu machen. Kann die Behörde die Gründe ihrer Weigerung 
nicht offenbaren, so muß sie angeben, weshalb ihr dies nicht möglich ist; denn ohne 
die wenigscens grobe Kenntnis dieser Gründe lassen sich die Interessen, die für oder 
gegen die Geheimhaltungsbedürtcigkeit des behördlichen Wissens sprechen, nicht 
hinreichend sicher beuneilen".46 Da der Bescheid des Landesamtes für Verfassungs­
schutz diesen Anforderungen nicht genügte, verpflichtete das OVG Berlin ebenso 
wie bereits die Vorinstanz die Beklagte, den Antrag des Klägers unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden. 

2 . lnterenenabwligung Im Einzel/all: Anspruch altf ermessensfehlerfrcle 
Entscheidung itbeT" den Auskunftsampruch nach §§ 4 Abs. 1) lJ Abs . .2 BDSG 

Bereits vor dem Grundsatzuneil des BVerfG zur informationellen Selbstbestim­
mung hatten das ve und ave Bremen (Urte.ile vom 14.1. 19lh~7 und vom 
26. to. 1982),'8, das ove Hamburg (Un. vom 26. 8. 1982),49 das VG Käln (Un. v. 

5. Mai 1982)10 sowie das ove Mitnster (Un. v. 10.10.1983)1' die Regelung des § [3 
Abs.2 BDSG bzw. der entsprechenden landesgesetzlichen Bestimmungen dahinge­
hend interpretiert, daß sie einen AuskunfLSanspruch gegenüber den genannten 
Sicherheitsbehörden keineswegs völlig ausschließen würde. Die Formulierung 

.. Abs. 1 gilt nicht. in § 13 Abs. 2 BDSG bezöge sich lediglich auf den in Abs. I 

erstmals gegenüber den staatlichen Stellen generell eingeräumten strikten Aus­

kunftsanspruch. Hinsichtlich der in § J2 Abs.2 Ziff. 1 BDSG aufgeführten Behör­
den aber bleibe es bei der bis zum Inkrafrtreten des BDSG bestehenden Rechtslage, 
wonach die Bürger einen Anspruch auf ermessensiehlerfreie Bescheidung ihres 

AuskunfLSersuchens hätten. Daß die Behörde nicht - wie bei einem gänzlichen 

43 D.mm~nn . 10 ' SimIlIS, O"",mann u .•.• BDSG, J.Aufl . 1981. Rdz. ''711. Zu § 1. 

44 VgJ. die BtrIch,e ,n HAZ v. 11.1. '987 und In .Oie Zell< v . 17.1.1987. 
41 Ebd. (FO. 40). 5.818. 
46 Ebd., $. 819' 
47 In , S,mltls u. l. (Fn. )0), E. 1. 

4S Ebd .• E 4 (= NV..,Z 198). S. )18). 
49 Ebd., E J. 
SO Ebd .• E I. 
51 DVR Bd. 14. 19850 s. '41 f. (= NVwZ '98}, $. 'Ol). 
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Ausschluß des Auskunftsanspruchs - verpflichtet sei, die Auskurdt LU verweigern, 
ergebe sich im übrigen aus der Gesetzessystematik, wie § (3 Abs.3 BDSG deutlich 
mache; denn allein umer den don im einzelnen näher umschriebenen Vorausserzun­
gen statuiere das Gesetz ein ausdrückliches Auskunftsverhot (.Die Auskunft unter­
bleibt ... ,,). Folglich werde der datenscbutuechtliche Auskunftsanspruch des § 4 

Abs. 1 NI'. [ BDSG durch § 13 Abs. l ßDSG niche ausgeschlossen, sondern auf 
Entscheidung nach Maßgabe pflichtgemäßen Ermessens eingeschränkt. 
In seiner Entscheidung vom 24.1. 19&i' StÜtzt das ove Bremen dieses Ergebnis 
zusätzlich auf das Erfordernis einer verfassungskonformen Auslegung der entspre­
chenden Bestimmung des § 15 Abs.2 13remDSG. indem es das Recht auf infonna­
tionelle Selbstbestimmung und die verfassungsrechtliche Rechtsschutzgarantie zur 
Inhalrsbestimmung dieser Norm heranzieht: »Der hohe Rang dieser Verfassungs­

normen verlangt zwingend, daß das informlcionelle Selbstbestimmungsrecht des 
Bürgers dem Geheimhaltungsinceresse des Verfassungsschutzes nicht generell un­
tergeordnet wird. Bei geheLmer Speicherung pe(sonenbezogener Daten durch das 
LN ist die Effektivität des Grundrechts- und Gerichtsschutzes abhängig von einer 
Auskunftseneilung; ohne Auskunft können Grundrechtsverstöße nicht lestgestellt 
und nicht gerichtlich geltend gemacht werden .. I ). Nach Maßgabe des Verhä!tnismä­
ßigkeitsprinzips sei daher auch im Sicherheitsbereich -durch eine Güterabwägung 
... im konkreten Fall zu ermitteln, ob das behördliche Geheimhaltungsinteresse 
nach der Gestalcung des Einzelfalles zwingend den Vorrang VOr dem Grundrechts­
und Rechtsschu17;interesse des Betroffenen verdient«!<. 
Auch nach Ansicht des VG Stade (Urteil vom 2.9.5. (987)S! zur parallelen Problema­
tik des Auskunftsanspruchs gegenüber dem Landeskriminalamt folgt aus der gebo­
tenen verfassungskonformen Auslegung des § 13 Abs.2 NdsDSG, ~daß ein pau­
schaler Ausschluß jeglicher Auskunftsansprüche unter Hinweis auf den Sondersta­
tus bestimmter Behörden nur noch schwer mit dem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 

i. V. mit An. ! Abs. 1 GG zu vereinbaren dürfte«l6, so daß die Auskunftseneilung 
im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Behörde liegt. Die gleiche Auffassung 
vertritt das VG Wiesbaden (Urt. v. 24.). 1984)17 und das VG Köln (Un . v. 
6.5.198&)18 im Hinblick auf § 13 Abs. 2 BDSG, 
Ungeachtet der Gemeinsamkeiten in bezug auf die Rechtsgrundlage des Auskunfts­
anspruchs stellen allerdings diese Gerichtc unterschiedlich hohe Anforderungen an 
die Rechtmäßigkeit der behördlichen Ermessensencscheidung. Nach Auffassung des 
ve St4.de war die mit einer angeblichen Ausforschungsgefahr von Taktik und 
Strategie polizeilicher Arbeit begründete Auskunftsverweigerung nicht ermessens­
fehlerhaft. Denn im Grundsat7. sei anerkannt, daß dies ein tragfahiger Grund für 
eine ablehnende Ermessensentscheidung sei und daß eine Praxis etwa derart, daß 
regelmäßig Auskunft erteile wird, wenn nichts gespeichen ist. in allen übrigen Fällen 
aber die Auskunft verweigert würde. mit diesem Ziel unvereinbar wäre. Zwar sei 
»eine Datcnerhebung und -speicherung der hier in Rede stehenden An grundsätz­
lich als Eingriff im grundrechtüch geschützeen Rechtskreis des Betroffenen zu 
werten«l', jedoch hätte vorliegend die Kollektivität der Antr3gstellung den Ausfor­
schungsverdacht begründet erscheinen lassen. (Nach Bekannrwerden des Einsat.zes 

51 NJW '987. S. 239) H. 
!l Ebel., S. 2391. 
H Ebd. 
51 Kammer Lüneburg, A2 . : • VG A }'71&6 (unveröffcnLlichl). 
S6 Ebd., S.6. 
17 DVR Bd. '4.1985.5. '47(1. 
58 Az.: 20 K 711/86 (unveröffentlich,). 
19 Ebd. (Fn. 55). S. 8. 
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eines automatisierten Verfahrens der .Spurendokumcnt.ation~ (SPUDOK) zur poli­
zeilichen Aufklärung von strafbaren Handlungen in Zusammenhang mit der 
"Wendland-Blockade J984~ waren ca. J 50 Auskunftsanträge gestellt worden). Dem 
stehe weder der Abschluß der polizeilichen Ermittlungen noch die Tatsache entge­
gen, daß die Kläger, wie die Kammer ausdrücklich "zur KlarsteIlung« glaubt 
hinzufügen zu müssen, ~nach wie vor und weiterhin völlig ungescholrene Bürger 
(sind)«60. Es könnte aber nicht ausgeschlossen werden , ~daß - über Mittelpersonen 
oder über sonst unhewußt und ungewollt handelnde Kläger - Dritte, die von den 
Ermittlungen selbst betroffen sind, sich über die Art und Weise des polizeilichen 
Vorgehens und der polizeilichen ErmilClungen Kennmis verschaffen und sich diese 
Kenntnis zunutze machen . Das zu verhindern, ist nach wie vor ein legitimer Grund 
für die Verweigerung von Auskünften . GI

, Auch wenn die Klägerin sich isoliert von 
anderen um Auskunft bemüht habe, müsse sie sich ~ als Teil der .Allskunftswelle< 
behandeln Iassen.61 . Mi! dem uns bereits vom OVG Berlin her bekannten Argu­
ment der Übergangszeit, in der hingenommen werden müsse, »daß Daten ohne 
gesetzliche Grundlage erhoben und gespeichert werden., so daß .. nicht sogleich 
mustergültige rechtsstaadiche Regelungen gefordert werden (können). sondern 
zunächst Behelfslösungen zu akzeptieren (sind)."}. wird sodann die Rechtmäßigkeit 
der Datenerhebung und -speicherung behauptet. Aber selbst wenn man gegenteili­
ger Auffassung wäre, sci die Ennessensencscheidung nicht bereits deshalb febler­
haft: Denn auch hinsichtlich rechtswidrig erhobener Daten sei eine Ausforschung 
polizeilicher Arbeit denkbar. »eine entsprechende Besorgnis der Beklagten beacht­
lich und damit eine dies berücksichtigende Entscheidung . . , veuretbar und also i, S. 
von § J 14 VwGO frei von Ermcssensfehlern ,,6, . 
Deutlich höhere Anforderungen an die Begründung einer Ermessensemscheidung -
hier ging es um Auskunft über Errni!tlungsverfahren und personenbezogene, ge­
speicherte Daten seitens des BKA - stellt das VG Wiesbaden . Dabei müsse entgegen 
der Regelung des § 11 Abs. 1 Nr. ( BDSG zwischen Verfassungsschutzbehörden, 
deren» Tätigkeit das Öffemlichkeitsgebot gleichsam wesensmäßig fremd ist., und 
der Polizei, die »umer dem Öffenrlichkeilsgebot sleht«61, unterschieden werden. 
Darüber hinaus rechtfertige § '3 Abs.l BDSG jedenfalls nicht die Auskunftsver­
weigerung hinsichtlich solcher Daten •• die der ... Sicherheitsbehörde auf wie auch 
immer gcartere Weise angeliefert wurden und die dem Datenbestand der Sicher­
heitsbehörde (hier : des BKA) nunmehr ebenso zugeordnet sind. als wären sie von 
dieser (zulässigerweise) selbst erhoben worden ... Der Betroffene hat das Recht, ... 
erfahren zu dürfen. wann welche Behörde oder sonstige Instirution personenbezo­
gene Daten - ohne seine Einwilligung - anlieferte, die aktuell noch dem Zugriff der 
Sicherheitsbebörde ohne weiteres zugänglich sind; dies deshalb, weil sie möglicher­
weise ohne zureichende Errnächtigungsgrundlage weitergegeben wurden ,,66. Dabei 

sei jedoch nicht der Inhalt der übermittelten Daten selbst mirzuteilen j vielmehr solle 
der BeuoHene in die Lage versetzt werden, seine Rechtsansprüche gegenüber den 
für die Erhebung und Weiterleitung der Daten veranTWortlichen Behörden geltend 
machen zu können . 
Demgegenüber hält das OVG Bremen bezüglich der Errnessensentscheidung von 

60 Ebd .• S. '0. 
6, Ebd. 
61 Ebd. 
6) Ebd. , S. !J r. 
64 Ebd. , S. u . 
6\ Ebd. (Fn.17), S. '57' 
M Ebd., S. I p. 
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Verfassungsschutzbehörden über Auskunft.scrsuchen eine Differenz.ierung nach den 

gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des Verfassungsschutzes für geboten . Zunächst 
stellt das Gericht klar. daß im Rahmen der Zweck bestimmung »Schuez der freiheit­
lichen demokratischen Grundordnung~ im öffentlichen [oreresse .,auch die angse­

freie Inanspruchnahme der Grundrechte, die Transparenz und KontroUierbarkeit 

der öffentlichen Gewalt sowie Vermeidung und Abbau von Mißtraucn gegenüber 
den im Geheimen agierenden Nachrichtendiensten .. liege. Geheimhalrung deshalb 
»auch auf den gesetzlichen Aufgabengebiceen des Verfassungsschmzes kein Wert an 
sich" sei und Erkenntnisse des Verfassungsschulzes nicht .,ihrem Wesen nach" 

geheimhaltungsbedürftig seien, was im Ergebnis nur auf den Hinweis hinauslaufe. 

"daß in dem zu beurteilenden Fall Sicherheitsbehörden tätig geworden seien ,, 67. 

Während nach Auffassung des Gerichts .{nformationen über Bestrebungen, die 

durch Anwendung von Gewalt oder dara.uf gerichtete Vorbereitungshandlungen 
verfolge werden , oder über geheimdiensdiche Titigkeiten i. S. des § :> Abs. I BrVSG 
... in der Regel Strikter Geheimhaltung bedürfen (werden)«6i, sei bei Informationen 

über sonstige BeStrebungen i. S. des § J Abs. I BrVSG (Extremismusbeobachtung) 
eine differen7.iertere Sichtweise erforderlich. Dabei schlägt es folgende Abstufung 

vor: Bei länger zurückliegenden. abgeschlossenen Tatbeständen, auf die sich das 
Auskunftsersuchen bezieht, wird die Verhältnismäßigkeitsprüfung meist für eine 
Auskun(tserteilung sprechen . Dies vor allem dann, wenn die gespeicherten Informa­
tionen auf allgemein zugänglichen oder amtlichen Quellen beruhen oder der Anfra­

gende weiß oder vermutet. daß {nformationen über ihn gespeichert sind. Denn hier 
sei eine Ausforschungsgefahr regelmäßig nicht zu befürchten. 
Ähnliches gilt. wenn im Antragsverfahren geSteigerte Auskunftsinteressen des 
Antragstellers deutlich werden wie z . B. erschwerte Arbeit.splatzsuche. drohender 
Arbeitsplatzverlust, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Herabsetzungen seines 

Bildes in der Öffentlichkeit. Denn hier müsse besonders sorgfältig geprüft werden, 
ob der mit der Auskunftsverweigerung verbundene Eingriff seiner Irnensität nach 
nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und den vom Antragsteller hinzu­
nehmenden Einbußen steht. 
Bei pauschalen Anfragen ohne Bezug zu einem konkreten Tatbestand oder einem 
besonderen Auskunftsinteresse müsse .,jedenfalls solange man es nicht mir einer 

Überschwemmung durch gelenkte Massenanfragen zu tun hat - auf der Ebene der 
behördeninternen Ermessensemscheidung das unverkürzte Programm der Verhält­
nismäßigkeitsprüfung absolviert werden: die Geeignctheit und Erforderlichkeit 
einer Geheimhaltung unter dem Gesichtspunkt der Abgeschlossenheit des Vor­

gangs, der allgemeinen Zugänghchkeit der Quellen usw .• die Möglichkeit einer 
Teilauskunft als >milderes Mitte!< und die Zumutbarkeit einer Auskunftsverweige­

rung für den Berroffenen. 69 . 

In jedem Fall aber müsse die Verfassungsschuczbehörde eine etwaige Auskunfts\'er­
weigerung so plausibel begründen. daß ein gerichtlicher NachvoUzug seiner Abwä­
gungen möglich bleibe. Da die angefochtenen Bescheide diesen Anforderungen 
nicht entsprechen würden. hat das OVG das beklagte Land verpflichtet, den Kläger 
unter Beachtung der Rechts:'luffassung des Gerichts neu zu bescheiden70. 

67 Ebd. (Fn. p), S.1396. 
68 Ebd. 
69 Ebd., S. ~ 398. 
"JO Daraufhin wurde mll BrschCJd deI Ltndeum,,,,, [ur V~rf .. sunbsschUlY Bremen vom lj . r 1. 19S7 dem 

Widerspruch des KJagen I<ilw"". 5llHgegeben. I hm wurde mns".il .. was ubcr ihn als Mitglied Im 
und,svorsl.nd d~r DFU <OWlC hInsIChtlich sern~, ße:ltrlgc' 7.U den Block.d .. aJmon~n dtr K..;.erncn In 

Bttmcrh,,·cn (1983) und GarJslcJ, ('984; g~-,pc"h,'rt worden '51. W.ilere Auskunft, wurden mll 

Hu,wcu auf SOn', mögli ch. Rüc!uchlü:\Se ~uf die ArbcilSwci.\e d"" V .. f~s.(ung."hulz.e, verweigert. 
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Ähnlich differenzierendc Anforderungen an die Entscheidung der Verfassungs­
schuezbehörden über Auskunftsansprüche hat das VG Köln in seinem Uneil vom 
6.5. [988 aufgestellt und deshalb das Bundesamt für Verfassungsschutz verpllicbtet, 
den Kläger erneut "ZU bescheiden. Dabei erstreckt das Gericht die Auskunftsver­
pflichrung ausdrücklich auch auf Akten und AktensammJungen, dic durch NADIS 
erschließbar sind: »In das informationclle Selbstbestimmungsrecht aus Art. 2 Abs. [ 
i. Vb. mit Art. lAbs. [ GG wird nicht nur dann eingegriffen, wenn der Staat vom 
einzelnen die Bekannrgabe persönlicher Daten verlangt oder diese der automatisier­
ten Datenverarbeitung zuführe. Die Möglichkeiten und Gefahren der automatisier­
ten Datenverarbeitung haben zwar die Notwendigkeit eines Schutzes persönlicher 
Daten deutlicher hervortreten lassen, sind ~ber nicht Grund und Ursache ihrer 
Schutzbedürhigkeit. Das Recht auf infonnationelle Selbstbestimmung schütZe viel­
mehr wegen seiner persönlichkeitsrechclichen Grundlage generell vor staatlicher 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten und ist nicht auf Datenver­
arbeitung in Dateien, wie es in § 2 Abs. J NT. J BDSG grundsätZlich vorgesehen ist, 
beschränkt". Daher erweise sich "eine Beschränkung des Datenschutzes auf die 
Datenverarbeitung in Dateien als verfehlt«, zumal »im Bereiche des Bundesamts für 
VerfassungsschutZ der jetzt schon erreichte Stand der automatisierten Datenverar­
beitung und die geplanten Ausweitungen dazu zwingen, die manuelle und automati­
sierte Datenverarbeitung mehr als bisher als Einheit zu verstchen«J' 
Eine parallele Rechtsauffassung zur behördljchen Begründungspfliclu der Ermes­
sensemscheidung vertritt das Bundesverwaltungsgericht in seinem Uneil vom 
21. 3. '9867' zur Halcerauskunft nach § 26 Abs. 5 StVO. Nach dieser Vorschrift 
kann der Betroffene Auskunft über die Halter von Fahr.t.eugen verlangen, wenn er 
durch die Verwendung eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr geschädigt oder in 
sonstiger Weise beeinträchtigt und deshalb aus vernünftigen Erwägungen daran 
interessiert ist, den Namen und die Anschrift des Halters und sonstige für ihn 
notwendige Tatsachen über das Kraftfahrzeug zu erfahren. Dem Kläger, Kommu­
mIpolitiker der GRÜNEN, der sich in aufdringlicher Weise observiert fühlee, 
waren die begehrten Auskünfte über die Krafcfahrzeughalter im Hinblick auf 
überwiegende öffentliche Geheimhaltungsinteressen versagt worden. Dieser, vom 
VGH Mannheim71 gebilligten Entscheidung, widersprach das Bundesverwaltungs­
gericht: ~Ein umfassendes öffentliches Geheimnaltungsinteresse ist ... nicht mil 
Erwägungen begründbar, die im Ergebnis nur auf den Hinweis hinauslaufen, daß in 
dem zu beurteilenden Fall Sicherheitsbehörden tätig geworden seien. Dies gilt 
wegen der Rechtsweggewährleistung des Art. '9 Abs. 4 GG vor allem dann, wenn 
sich das Auskunftsbegehren auf solche Angaben bezieht, die der Auskunftssu­
ehende benötigt, um ... gegen eine sicherheitsbehördliche Tätigkeit gerichtlich 
vorgehen zu können.~7< Die Behauptung einer Ausforschungsgefahr laßt das Ge­
richt nicht gelten, »weil die in Rede stehenden Vorgänge im Zeitpunkt der Entschei­
dung des VGH bereits über drei Jahre zurücklagen und, soweit bisher ersichtlich ist, 

abgeschlossen waren. Auch das Gesetz zu An. 10 GG v. 13.8.1968 ... sieht nach 
Einstellung einer dort geregelten Beschränkungsmaßnahme die nachträgliche Mit­
teilung an den Betroffenen vor, wenn die [nteressenlage, die die wnächst geheime 
Maßnahme erfordert hat, nicht mehr andauert, also )eine Gefährdung des Zwecks 
der Beschränkung ausgeschlossen werden kann(<<. Folglich müßten von der Beklag-

7' Ebd. (Fn. 58), S.)O f. 
7' BVerwG, DÖV '986,651 (f. = JZ 86, 6}4ff. mit fu,m. BulJ. 

7J NJW '934, '9'" 
74 Ebd. (Fn. 71.) S. 654· 
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ten die Gründe ihrer zu treffenden Ermessensentscheidung, ob dem Persönlich­
keicsrecht des Klägers aus Art. 1 Abs. 1 i. Vb. mit Art. lAbs. 1 GG oder dem 
öffentlichen Staatsschutzinteresse der Vorrang einzuräumen sei, ~- jedenfalls im 
Verfahren ihrer gerichtlichen Überprüfung - so einleuchtend dargelegt werden, daß 
sie unter Berücksichtigung rechtssLaadicher Belange noch als triftig anerkannt 
werden können,,/5 

J. Offener Normwldeyspmch: Verfassungswidrigkeit des § lJ Abs.). und J BDSG 

Das VG Schleswig hat mit Be~ch.luß vom 29. I. 198676 das anhängige Verfahren über 
Auskunft und Löschung von Verfassungsschutzdaten ausgesetzt und dem BVerfG 
die Entscheidung der Frage vorgelegt, ob § 14 Abs. 2 und 3 des Landesdatenschutz­
gesetzes Schleswig-Holstein (entsprichl § 13 Abs.l und 3 BDSG) ~mit An. 2 Abs. 1 

GG i. V. mit An. 1 Abs. 1 GG (Recht auf infonnauonelle Selbstbestimmung) und 
Art. 19 Abs.4 GG vereinbar ist. n . Hierzu sah sich das Gericht deshalb veranlaßt, 
weil es § 14 Abs. 2 und 3 L$DG im Hinblick auf das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung und die Garantie eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes 
nach Art. 19 Abs.4 GG für verfassungswidrig erachtet. Da im Interesse eines 
effektiven Grundrechtsschutzes die materiell-rechtliche Grundrechtsgewährung 
notwendig einer Ergänzung durch einen Auskunftsanspruch bedürfe, würde »der 
gänzliche Ausschluß eines Auskunftsrechts gegenüber der Verfassungsschuczbe­
hörde ... gegen den Verfassungsgrundsatz der Verhä.ltnismäßigkeit verstoßen"i8• 

§ 14 Abs. 2 und 3 LSDG aber müsse, darin folgt das Gericht der Ansicht des VGH 
München, dahingehend verstanden werden, »daß ein Betroffener keinerlei An­
spruch auf Begründung einer Auskunftsverweigerung haben kann, soll nicht der 
Zweck der Norm ins Leere gehen«. Selbst wenn man diese Bestimmung verfas­
sungskonform so auslege, ,.,daß die Behörde zu einer Auskunflseneilung berechtigt 
oder sogar verpflichtet sein kanna, würde .. ein Anspruch auf einzelfallbezogene 
Begründung einer Auskunfcsverweigerung ... die Funktionsfähigkeit der Verfas­
sungsschurzbehörde im Kern treffen,,79. Die aus den Kompetenzvorschriften der 
Art. 73 NT. 10 b, c und Art. 87 Abs. I GG sowie der Entscheidung des Verfassungs­
gebers für eine ,.streitbare Demokratie .. erkennbare und vom BVerfG in seinem 
Urteil zum Gesetz über die Beschränkung des Brief-, POSt- und Fernmeldeverkehrs 
(G-lo-GeSetz, E 30 I H.) anerkannte grundgesetz.liche Befürwortung eines effektiv 
arbeitenden Verfassungsschutzes steht damit »in offenem Konflikt mit dem eben­
falls verfassungsrechdich geschützten Recht des Bürgers auf informationelle Selbst­
bestimmung, d. h. vorliegend dem Anspruch auf konkrete und einzelfallbezogene 
Begründung der AU5kunftsverweigerung«~o. Die in § 14 Abs.2 und 3 LDSG 
enthaltene Beschränkung des gerichtlichen Rechtsschutzes wäre folglich nur zuläs­
sig, wenn in An. 19 Abs. 4 GG ein entsprechender Vorbehalt aufgenommen würde 
und wsätzlich - entsprechend den in BVerfGE 30, 27 ff. dargestellten Vorausset­
zungen - eine anderweitige Rechtskomrolle hergestellt würde. Daw allerdings seien 
bei der derzeitigen Gesetzeslage weder die parlamentarische Kontrollkommission 
noch der Datenschutzbeauftragte mangels Weisungsbefugnissen gegenüber den 
Verfassungsschutzbehörden geeignete Institutionen. 

7l Ebd. 
76 DuR '986, S .. plff. mll Anm. K. Fischer. 
77 Ebd., S·4H . 

78 Ebd., S.414. 
79 Ebd., S·4~\· 
So Ebd., S.4z6. 
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4. Vorrang des .privaten .. Veröffenclichungsmteresses: Auskunfuampruch nach 
Art . .2 Abs. I, , Abs. I GG i. V. mit Art. '9 Abs. 4 GG 

Nach Auffassung des VG Frankfurt (Un. v. 17.7. 1984, r9. 3. 1985 und v. 
18.1. 1987s() ergibt sich ein Auskllnfr.sanspruch gegenüber kriminalpolizeilichen 

Datensammlungcn zwar nicht aus der dem § 13 Abs.2 BDSG ermprechenden 
Bestimmung des § 18 Abs. z HessDSG; jedoch schließe diese Vorschrift nach der 
Gesetzessyslemarik und dem auf eine Erweiterung von Bürgerrechren gem. § J 8 
Abs. [ HessDSG hinauslau(enden Gesetzeszweck "die nach sonstigem Recht beste­
hende Verpflichtung der Behörde ... , im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessen ein 
AuskonfLSersuchen zu bescheiden«8l, nicht aus . Dies gebiete auch eine verfassungs­
konforme Auslegung des HessDSG, »um den Grundrechten eine möglichst große 
Wirkungsbreite zu belassen,, 81. Als RechLSgrundJage des Auskunftsanspruchs zieht 
das Gerichr An. 2 Abs. J i. V. mit Art. I Abs. I GG und der Rechtsweggarantie des 
Are. 19 Abs.4 GG sowie das Grundrecht der Berufsfreiheir aus An. 12 Abs. 1 GG 
heran. Da zur Abwehr von Grundrcchr.sverlerzungen jederzeir der Rechtsweg 
gegeben sein müsse, der Berroffene aber nicht weiß und typischerweise auch nicht 
lVissen kann, ob es ihm gegenüber zur Erhebung, Aufbewahrung oder Weitergabe 
personenbezogener Daten durch das beklagte Land gekommen isr und er somit an 
der Geltendmachung von Abwehr- oder Unterlassungsanspriichen gehindert ist, sei 
ihm ein grundgeserzlicher Auskunfrsanspruch ?;uzuerkennen: .Erst die Erteilung 

der Auskunft und ihr Inhalt wird den Kläger befähigen, über das Vorliegen von 
Eingriffen zu urteilen und 2uf diese Grundlage über die Wahrung seiner Rechte 
durch Beschreiren des Rechtsweges zu entscheiden«84. Anderenfalls »würde man 
ihm insoweit den Rechtsschutz überhaupt verweigern und damit gegen Art. J 9 
Abs.4 GG, Art. 1. Abs. 3 Hess .Verf. verstoßen, ohne daß dafür eine verf2ssungs­
rechtliche oder gesetzliche Grundlage ersichtlich wäre«!I. 

Die Ermessensentsche.idung verdichte sich hier deshalb zur Auskunftspllicht, weil 

das LKA mangels gesetZlicher Zuweisung der Aufgabe vorbeugender Verbrechens­

bekämpfung für die Erhebung und Speicherung perSOnen bezogener Daten zu die· 
sem Zweck keine ausreichende Rechtsgrundlage besitze. Der Auskunfr.sanspruch 
werde auch durch die Ausnahmeregelungen nach § 18 Abs. 3 Nr. 1. und 4 HessDSG 
nicht ausgeschlossen, weil diese Regelung voraussetze, daß die entsprechenden 
Daren zulässigerweise erhoben, gespeichert und übermittelt wurden. Zur Rechtfer­

tigung der Auskunftsverweigerung könne sich das beklagte Land auch nicht auf das 
Erfordernis einer Übergangszeit bis zu einer» Nachbesserung durch den Geserzge­
bcr"s6 berufen; denn die Fr.lgc gesetzlicher Grundlagen für die polizeiliche Datener­
hebung und -sammlung befinde sich seit Mine der 70er Jahre in der Diskussion, 
ohne daß sich der Gesetzgeber zu einer bestimmten Emscheidung verstehen konme. 

Da im übrigen die grundrechtlich.e Ausgestaltung des Gesetzesvorbehalts nach 

Art. lAbs. 1. der Hess.Verf. die gesamte Eingriffsverwahung binde, könne die 

Untätigkeit des Gesetzgebers nicht dazu führen , "die Grundrechte des Klägers 
leerlaufen zu lassen,,17. 

81 (n: Sim(us u '. (Fn. )0) § Ij Ab •. lEI (= KJ ,,8\, S. 70 fL), DYR Bd. 14, 198\, S. >I j (f. und NJW 
'987, u48 ( = eR '988. S, '$8((, I1'Ut Anm. T>eger). 

81 VG Fr3Jlkfun v. '7.7. '984, ebd. , S.ll. 
SJ Ebd. 
84 Ebd., S.8. 
8\ Ud_, S 9-
86 Ebd., S. n. 
&7 Ebd. 
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[0 seinen Urteilen vom 19. J. 198588 und vom 18. 2.19878" mit denen das VG 

Frankfurt ebenfalls wegen fehlender gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage der 
Klage auf Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen, die für präventiv-poli­
zeiliche Zwecke aufbewahn werden, stattgegeben hat, weist es mit noch deutliche­
ren Wonen das _Ansinnen_ der Polizeibehörde zurück, über diesen rechtswidrigen 
Zustand solange hinwegzusehen, bis eine grundrcchdichen Anforderungen genü­
gende Befugnisnorm geschaHen sei : "Dabei bedarf es keiner Auseinandersetzung 
mit der insoweit vom Bundesverfassungsgericln hin und wieder in Anspruch 
genommenen Kompetenz, weil sich dessen eingeschränkte gesetzgeberische Befug­
nisse zur Not noch begründen ließen (§ 31 BVerGG a. E.). Hingegen ist für eine 
entsprechende Befugnis der sogenannten einfachen Gerichte nichts erkennbar; die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichcs (BVerwG NJW 1984, (636) ist 
insoweit in ihrem gesetzlichen Ausgangspunkt nicht nachvollziehbar. Im Ergebnis 
liefe das Ansinnen der Beklagten darauf hinaus, trOlZ eines erwiesenen Rechtsan­
spruchs dem Kläger einstweilen doch das Recht auf Vernichtung der Unterlagen 
nicht zuzusprechen . Dies dürfte mit der Bindung der Rechtsprechung an Gesetz 
und Recht (Art. 20 Abs.3 GG) schwerlich vereinbar sein. ,,90 

Dieser Weigerung des VG Frankfurt, von dem unbedingten Geltungsanspruch der 
Verfassung Dispens LU erteilen. ist in einer Reihe von bemerkenswerten Entschei­
dungen zum Löschungsanspruch gegenüber Datensammlungen der Polizei und des 
Verfassungsschutzes das VG Ha.nnover (Beschluß vom 8.6.19849\ Urteile vom 
I. 12. 19869' und vom 20.2 . 1987)9) beigetreten . Das Gericht läßt es dahingestellt, 
»ob der Kammer überhaupt die Befugnis zukommt. einen verfassungswidrigen 
Zustand zu dulden oder ob - wenn überhaupt - eine solche Befugnis ausschließlich 
einem Verfassungsgericht zusteht«. Dann jedenfalls wären die "vom Bundesverfas­
sungsgericht aufgestellten Voraussetzungen nicht erfülle Eine Notkompetenz kann 
angesichrs der Bedeutung des verfassungsrechtlich begründeten Regelungslücke nur 
für eine angemessene Zeit angenommen werden. Nachdem seit der einschlägigen 
Entscheidung des BVerfG nunmehr über drei Jahre verstrichen sind, ist nach 
Auffassung der Kammer der dem niedersächsischen Gesetzgeber zur Verfügung 
stehende Zeitraum überschritteM . 9~ 

IV Verfassungsschutz durch Verfassungsentwicklung 

Dieser Überblick über die Rechtsprechung zur verwahungsgerichdichen Kontrolle 
polizeilicher und geheimdienstlicher D3tenspeicherung offenbart extreme Diver­
genzen. Die Spann breite der vertretenen Positionen reicht von einem generellen, 
gesetzlich statuierten Auskunfrsverwcigerungsrecht der Behörden (und der An­
nahme der Verfassungswidrigkeit dieser Rechtslage) über die Pflicht zur Entschei­
dung über das Auskunftsbegehren nach Maßgabe pflichtgemäßer Ermessensaus­
übung bis hin zur strikten Auskunfts- oder Löschungsverpflichtung mangels einer 
rechtsstaatlichen Bestimmcheitserforderrussen entsprechenden gesetzlichen Er-

88 Ebd. (Fn. S,). 
89 Ebd. (Fn. 81). 
90 So wortgielCh >n be,den Urteile" . DVR Bd. '4 . 1985. S.JJ4 und eR '988. S . • 60 . 
9/ K1 H . )11964. S. }J8 H. 
9' eR '98]. S. 'loH. mit Anm. Tleger. 
9J DuR 1,8]. S.}JJ f!. 
94 Ebd .• S. 3J9· 
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JOO mächligungsgrundlage für den behördlichen Daeeneingriff. Damie werden alle 
denkbaren Lösungen und Zwischenlösungen vertreten. Diese Variarionsbreite juri­
stischer Antworten auf ein und dasselbe Problem belegr einmal mehr die Leistungs­
grenzen rechtlicher Rationalität, wenn sie als normative Selbstprogrammierung 

verstanden wird . Die Rationalität des juristischen Diskurses resultiert vielmehr, wie 
in anderen Debatten auch, aus der Vielfalt der Stimmen . Und die fallen, wie J osef 
Essers Trias von» Wertung, Konstruktion und Argument«91 treffend charakterisiert, 
so weit auseinander, wie die Interessen- und Werrungsdifferenzen reichen. Gleich­
wohl haben sich diese Interessen und Wertungen, soll der Diskurs nicht zur 
Beliebigkeit verkommen, den normativen Vorgaben der Verfassung nach Maßgabe 

der Regeln des »juristischen Handwerkzeugs« unten:uordnen. Diesen wird in 
Übereinstimmung mit den oben (unter If) gemachten Ausführungen am ehesten die 

Entscheidung des VG Schleswig~6 gerecht. wonach im Hinblick auf die Garantie 
effektiven Rechtsschutzes aus Art. '9 Abs.4 GG der Auskunfcsanspruch durch 
einIachgesetzliche Regelung weder eingeschränkt noch gar gänzlich ~usgeschlossen 
werden kann. so daß die entsprechenden bundes- und landes gesetzLichen Nonnen 

als verfassungswidrig anzusehen sind . 
Die übrigen Verwaltungsgerichte dagegen schneiden, sofern sie dem VoJkszählungs­
urteil des Bundesverfassungsgerichts überhaupt Rechnung zu tragen suchen. die 
Rechtsschutzgarantie des Art. '9 Abs.4 GG auf den Umfang der mareriellrechtli­
ehen Grundrechtsgewährleisrung aus An. 2 Abs. l i. Vb. mit Art., Abs. J GG 
zurück: Ein Auskunftsanspruch besteht danach nur insoweit, wie das Grundrecht 
auf informationelle Selbstbestimmung reicht und d. h. wie es nicht im uberwiegen­
den Allgemeininteresse durch verfassungskonformes Gesetz eingeschränkt ist. Da­

mit konz.entriert sich die Auseinandersetzung auf das Problem. wie die Tatsache des 
Fehlens von gesetzlichen Eingriffsennächtigungen. die den Kriterien des Volkszah­
lungsurteils des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. für die Datenverarbeitung 
durch diese Behörden juristisch zu bewerten ist : Macht sie deren Überwachungs­

und Speicherungspraxis rechtswidrig mit der Konsequenz eines strikten Auskunfts­

und Löschungsanspruchs des möglicherweise betro(fenen Bürgers oder ist dieser 
rechtswidrige Zustand für eine begrenzte Übergangszeit hinzunehmen, bis der 
Gesetzgeber Zeit zur »Nach besserung« der gesetzlichen Regelungen gefunden hat. 
so daß lediglich ein Anspruch auf Auskunftseneilung nach Maßgabe pflichtgemäßer 
Ermessensentscheidung besteht? Die Auseinandersetzung mit dieser Konstruktion 

der» Übergangsfrish, die das Rechtsstaatsgebot und das Legalitätsprinzip zugun­
seen der Kontinuität öffentlicher Funkcionserfüllung partiell außerkrafc setzL, soll 
hier nicht aufgenommen werden.~7 Sie erforderte eine eigenständige Unrersuchung. 

Denn beide Linien der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung. sosehr sie gegen­
wärtig in ihren praktischen Konsequenzen für den Auskunftsanspruch divergieren, 

verkennen die für die justizieIle Kontrolle der Exekutive konstitutive verfahrens­
rechrliche Dimension dieses Anspruchs. Auch nach der von den Verwaltungsgerich­

ten Frankfurt9S , Wiesbadenw und Hannover lOO vertretenen "harten .. Position liegt 
die normative Logik des Anspruchs auf unverkürzce Auskunft über die gespeicher­

tcn personenbezogenen Daten nicht darin begründet, daß er erst die Grundlage für 

95 J. Esser, Vorversündrus und Methodenwahl on der Rcchu;findung. '970. 
96 (Fn·76)· 
97 Jeghchc \'erw:.hung.genchtlichc Kompcleo.z zur Einr!iumung eInes . Übergangsbonus . lehnt .b W. AI-

~ru. ,.Überg;tngszCllu Im bcrelchsspezilischco Datenschutz? ZR» '987. S. 193 ff. 
98 (Fn. SI). 
99 (Fn·57)· 

100 (Fn.91-9)). 
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eine gerichtliche Überprüfbarkeit der Rechnnäßigkeit der Behördenpraxis im Ein­
zelfall legt, sondern darin, daß der Gesetzgeber dieser Praxis bislang kein rechts­
staatlichen Erfordernissen angemessenes legales Fundament geschaffen hat. Sobald 
dies aber der Fall ist, verdünnt sich der Auskunftsanspruch dann gleichfalls zu einer 
Verpflichtung der Behörden, ihn auf der Basis einer pflichtgemäßen Ermessensent­
scheidung zu bescheiden, sofem er nicht gar völlig ausgeschlossen ist. 
Damit aber bleibt es nach wie vor der faktisch autonomen Entscheidung der 
Sicherheitshehörden überlassen, diejenigen Informationen vOr1.ulegen, an Hand 
deren überhaupt erst überprüft werden könnte, ob die Betroffenen in ihren Grund­
rechten verletzt sind oder nicht. Die durch Art. [9 Abs.4 GG verbürgte justizielle 
Kontrolle gegenüber der öffentlichen Gewalt wird ins Gegenteil verkehrt, wenn die 
Behörden definieren, wo sie beginnt und wo sie endet - vorausgeSC1:zt nur, daß sie 
für die Verweigerung der Auskunft »triftige«, aber prinzipiell unnachprufbare 
Gründe anführen. Sosehr sich die Entscheidungen insbesondere des aVG Bre­
men'O' und des VG Köln'o" aber auch des aVG Berlin'O) darum bemühen, sachlich 
und zeirlich differenzierte Kriterien an die Darlegungslast der Verfassungsschutzbe­
hörden aufzustellen, so wird dadurch doch im Ergebnis nicht mehr erreicht als eine 
argumentative Stimmigkeitskomrolle der die Auskunfrsverweigerung begründen­
den Entscheidung. Gerichtlich überprüft wird nicht, ob der Bürger durch die 
Überwachungspraxis der Sicherheitsbehörden in seinen Rechten verletzt ist, son­
dern lediglich, ob die Begründungen, mit denen sie sich der Kontrolle entziehen, 
äußerlich tragfahig sind. Treffend kommt dies im Urteil des VG Köln zum 
Ausdruck: "Ob die Beklagte« dem klägerischen Begehren »infolge einer Ermessens­
reduzierung auf Null stattzugeben hat, entzieht sich - ausnahmsweise aufgrund der 
Besonderheiten in Fällen der vorliegenden Art - der Beurteilung durch die Kammer, 
da der insoweir vollständig zu berücksichtigende Sachverhalt, insbesondere die 
Erkennmislage des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Kammer nicht bekannt 
ist und von ihr auch nicht ermiuelr werden kann.«'<>.) 
Ungeachtet der Anerkennung des Grundrechts auf informauonelle Selbstbestim­
mung bleibt es damit auch weiterhin dabei, daß den Geheimhaltungsinteressen der 
Sicherheitsapparate der Vorrang vor der Rechtsschutzgarancie des An. 19 Abs.4 
GG eingeräumt wird. Verfassungsrechtlich wird dies Resultat abgestützt durch den 
Verweis auf die in den Kompetenzvorschriften der Art. 7} Nr. 10 b. 87 Abs. [ S.2 
GG angeführten Aufgabengebiete des Verfassungsschutzes: In Abwandlung der 
Maxime, wem Gott ein Amt verliehen, dem gibt er auch Verstand. wird daraus 
zunächst die verfassungsrechdiche Anerkennung auch der spezifischen, auf Ge­
heimhaltung angelegten und angewiesenen Arbeitsweisen der Ämter gefolgen und 
dies sodann zu einer» Wertemscheidung des Grundgesetzes. lOS aufgewertet, die mit 

der gegenläufigen Garantie »möglichst (l) umfassenden Rcchtsschutzcs«'~ aus 
Art. 19 Abs. -4 GG im Wege der Interessenabwägung in ein Verhältnis »praktischer 
Konkordanz",o7 ·w setzen und "im Einzelfall zu einem schonenden Ausgleich zu 
bringen" lOS sei. 

Die Fallstricke dieser Argumemationskerte sind bekannt: Bereits der Rückschluß 
von einer Kompetenznorm auf entsprechende, gleichsam implizit mitgewährleistete 

101 (Fn.p). 
102 (Fn. S 8). 
1°3 (Fn·4o). 
'04 Ebd. (Fn. )8), S. 'f. 
lOS OVG Berlio (Fn.40), S.819. 
106 OVG Bremen (fn. p), S. 1394, Hervorhebung von 'tm, T. B. 
107 VG Köln (Fn. j8), $. '9. 
108 OVG Bulin (Fn. 40), S. 819. 

3°1 
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302 Befugnisse isc zwar beliebt, aber im Hinblick auf das rechtssraadiche Beslimmtheits­
erfordernis fragwürdig. Dies gilr ers! reche von der Stilisierung solcher Funktionsga­
ranrien zu fundamentalen grundgesetzlichen ,.\'Qertentseheidungen~ . Der zentrale 
Ansatzpunkt für die Kritik an dieser Rechtsprechung ist jedoch, daß es den 
Verwaltungsgerichten - ebenso wie dem einfachen Gesetzgeber - verwehrt ist, nach 
eigenem Gutdünken die Garantie lückenlosen und effektiven Rechtsschutzes in 
Art . /9 Abs. 4 GG einzuschränken und faktisch leerlaufen zu lassen. Entgegen der 
Auffassung des VG Köln handelt es sich dabei keineswegs um »eine den Verwal­
ttlngsgerichten auch ansonsten obliegende Abwägung zwischen widerstreitenden 
Verfassungsrechten «. '°9 sondern um eine Verfassuogskorrekcur, zu der allein der 
verfassungsändernde Gesetzgeber befuge wäre. 
Die hier vertretene Position mag maximalistisch und normativistisch erscheinen. 
Aber dies ist ein Maximalismus, der in der Verfassung selbst statuien ist. In 
grundrechcsrdevancen Bereichen versagt sie der öffentlichen Gewalt, unkontrolIiert 
zu agieren. Zwar hat sieh erst mit der Entwicklung und Anwendung der automati­
schen Datenverarbeitung die alte politische Einsichr, daß Wissen Macht isr, juri­
stisch in der Anerkennung des Grundrechts auf informatione}}e Selbstbestimmung 
niedergeschlagen. Seit dem Volkszählungsuneil des BundesverfassungsgerichtS isr 
personen bezogenes staatliches Wissen Macht. die der demokratischen Legitimation 
bedarf und eine Äußerungsform öffentlicher Gewalt, die einer effektiven iusciziellen 
Überprüfung unterliegt. So verbürgt das scheinbar private, eigentumsanalog kon­
struierte "Recht am eigenen Datum« zugleich den Anspruch auf umfassende und 
wirksame öffentliche Kontrolle des rechnologisch pOtenzierten staatlichen Geheim­
wissens. Die dargesrellte verwaltungsgerichtliche RechtSprechung läßt erkennen, 
daß sich die Gerichte überwiegend dieser Problematik durchaus bewußt sind. Auch 
wenn sie die verfassungsstrukrurell im Hinblick auf Art. J 9 Abs.4 GG vorgezeich­
nete normative Konsequenz eines einfachgesetzlich nicht einschränkbaren Aus­
kunftsanspruchs meiden. sieht sich die geheime Überwachungstätigkeit der Sicher­
heitsbehörden unter erhöheen Legicimationsdruck gestellt: Der tautologische Ver­
weis darauf, daß Sicherhe.itsbehörden tätig geworden seien und deshalb keine 
Auskunlt erteilt werden könne und dürfe, ist ihnen versperre. 
Normativistisch ist die dargelegte Auffassung insofern, als sie in der T~r kaum auf 
die Funkrionserfordernisse geheimdienstlicher und -polizeilicher Erminlungs-, 
Speicherungs- und Auswenungspraxis reflektiert. Indessen haben sich die Funk­
tionsinteressen dieser Ämter, wie im Sondervotum der Richter Geiler, v. Schlabren­
dorff und Rupp zur G-IO Entscheidung des BundesverfassungsgerichtS treffend 
ausgeführt'"o, an denen eines demokratischen Gemeinwesens zu orientieren und 
nicht umgekehrt . Demokratie aber bedeutet wesentlich Selbstbestimmung und 
Freiheit der Person nichr nur im Verhälmis der Bürger zueinander. sondern ebenso 
gegenüber der öffentlichen Gewalt. Auskunftsansprüche der Bürger gegenüber der 
öffentlichen Gewalt, was wann bei welcher Gelegenheir und warum über sie erfaßt 
und registrien worden ist. sind nicht mehr als eine residuale Stufe von Freiheit und 
Selbstbesrimmung; denn diese setzen weitergehend die Reziprozität des Wissens, in 
der beide Seiten in gleichem Umfang Kenntnisse übereinander besitzen, voraus. 
Auskunftsansprüche dagegen erlauben lediglich , in Erfahrung bringen zu können, 
was die öffenrliche Gewalt über den Antragsteller weiß, damit die Richtigkeit dieser 
Informationen und die Rechtmäßigkeit Ihrer Speicherung überprüft werden kann. 
Die Funktionsweise der betreffenden Institutionen kann hierüber regelmäßig weder 

109 (Fn . )9), S. 19· 
1'0 Ebd. (Fn. 8). 
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erschlossen noch gar als solche demokratisch kontrolliere werden - hierzu bedürfte 
es ganz anderer Instrumentarien als der des individuellen gerichtlichen Rechts­
schutzes gegenüber behördlichen Datcneingriffen. 
Die Erweiterung und normative Aufwertung der Auskunfrsansprüche als juristische 
Reaktion auf die durch die Infonnationstechnologien säkular gesteigerte Wissens­
macht von Insticutionen ist der Versuch. die damit einhergehenden Terrainverluste 
an persönlicher Autonomie durch den Ausbau öffentlicher Kontrolle einzudäm­
men. Sie orientier! sich an dem Erfordernis, die Funktionsimperative der gewalten­
geteilten, rechtsstaalich gebundenen. parlamentarischen Demokratie unter diesen 
Bedingungen zeitgemäß fonzuschreiben. Gegenüber diesem in Art. lAbs. 3, 19 

Abs.4, 20 Abs.3 und 79 Abs. 3 GG unbedingt festgchaltencn Gcltungsanspruch 
müssen auch dic eigen logischen Geheimhaltungsimeressen der staatlichen Sicher­
heitsbehörden zurücktreten: Sie sind es, die sich vor dem Hintergrund der stattge­
fundenen Ver[assungsemwicklung neu zu rechcfertigeo haben . Die Meßlattc hierfür 
hat die Verfassung zu Recht hoch gelegt . 

Peter Steinbach 

Nationalsozialistische Gewaltverbrechen 
Die Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit nach 1945 

(Beiträge zur Zeitgeschichte Band 5) 
112 Seiten Broschur DM 14,80 

Nach dem 11. Weltkrieg war die Diskussion über den Nationalsozialismus nicht von 
der Auseinandersetzung mit nationalsozialistischen Gewaltverbrechen zu trennen. 
In dem vorliegenden Buch werden die Probleme der alliierten Strafprozesse. der 
Entnazifizierung und der Diskussion der fünfziger Jahre nachgezeichnet. Einen 
wesentlichen Raum nehmen die Verjährungsdebatten von 1965, 1969 und 1979 ein 
(die vor dem Hintergrund bekannter NS-Prozesse stattfanden). in denen Grund­
fragen einer "Aufarbeitung" der Vergangenheit behandelt wurden. 

COLLOQUIUM VERLAG BERLIN 
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